
 

 

 
Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
 
Die KKH hat mit Wirkung zum 01.12.2019 eine Vereinbarung gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über 
die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Stomaanlagen geschlossen. Dieser 
Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. 
 
Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 
Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-
zierungszertifikat sowie allen geforderten Nachweisen per Post an folgende Adresse: 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 
 
zhm@kkh.de  
 
Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-
klärt wird, eine unterschriebene Anlage beigefügt wird, die alle Unternehmen/Filialen/Ge-
schäftsstellen unter Angabe der IK auflistet. 
 
Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-
tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 
sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-
beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-
tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 
 
Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KKH. 
 
 
Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Frau Pranschke  
(E-Mail: kristina.pranschke@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3115) oder an Herrn Behre  
(E-Mail: holger.behre@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3336) aus dem Referat Hilfsmittel. 
 

 

 
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



 

 

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 
Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
 
 
 
Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die 

Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Stomaanlagen (Beitrittsver-
trag C KA FR TÜ) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag gemäß § 127 
Abs. 2 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Stomaanlagen, 
nebst Präqualifizierungsnachweis sowie weiterer geforderter Nachweise. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



 

 

 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 
gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

zum 
 

Rahmenvertrag über die Hilfsmittelversorgung  
der Versicherten der KKH mit Stomaanlagen 

 
 

Leistungserbringergruppenschlüssel: XX XX XXX 
 

 
 
 

Leistungserbringer 
 

Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 
 
 
 

Erklärung: 
 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. [Wird der Beitritt für mehrere Unterneh-

men/Betriebsstätten erklärt, ist dieser Erklärung eine unterschriebene Anlage beizufügen, die alle 

Unternehmen/Filialen/Geschäftsstellen auflistet, für die der Vertragsbeitritt erklärt wird, inkl. IK.]   

 

2. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 



 

 

 
3. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 

Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

4. Wir verpflichten uns, eine Versorgung der Versicherten in den Regierungsbezirken Karls-
ruhe, Freiburg und Tübingen sicherzustellen. Das bedeutet, dass sofern eine telefonische 
Beratung und Bedarfsfeststellung nicht möglich ist, den Versicherten oder deren betreu-
ende Person schriftlich oder persönlich, wenn erforderlich auch vor Ort (nach vorheriger 
Terminabsprache) zu kontaktieren. 
 

5. Wir bestätigen hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

□ Die versandkostenfreie Lieferung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel in 
neutralen Verpackungen. 

 
□ Das Angebot einer Auswahlmöglichkeit für den Versicherten über eine Mehrzahl 

an Logistikunternehmen, durch welche die Auslieferung der vertragsgegenständ-
lichen Hilfsmittel erfolgen kann.  

 
□ Das Angebot eines Sendungsverfolgungssystem zur Nachverfolgung des aktu-

ellen Aufenthaltsortes der Lieferung durch den Versicherten. 
 

□ Die Sicherstellung der Belieferung des Versicherten mit den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung bzw. 
Kostenübernahmeerklärung durch die KKH. 

 
□ Die Bereitstellung einer kostenfreien Servicehotline, die zu den in der Leis-

tungsbeschreibung genannten Servicezeiten in ausreichendem Umfang besetzt 
ist. Wir verpflichten uns, während der Vertragslaufzeit, 80% der (vertragsbezo-
gen) eingehenden Anrufe in einem Zeitraum von höchsten 20 Sekunden anzu-
nehmen und dies der KKH auf Verlangen nachzuweisen. Wir erklären hiermit, 
dass die von uns verwendete Telefonanlage die technischen Voraussetzungen 
zur Einhaltung dieser Vorgaben erfüllt. 

 
 Nachweis 

 Angaben zur verwendeten Telefonanlage:  
 
Produktbezeichnung:             _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 

Artikelnummer:  _______________________________________ 
 [Angabe erforderlich] 

Hersteller:   _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 

 
□ Die Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit unter einer kostenfreien Ser-

vicehotline durch geschulte Fachkräfte werktags (Montag bis Freitag) von 8.00 
bis 18.00 Uhr, samstags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 
Nachweis 
Kostenfreie Servicehotline:  _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 



 

 

 
 
 

□ Die Bereitstellung eines Online-Kontaktformulars, welches auf unserer Unter-
nehmenswebsite zur Verfügung steht. 

 
Nachweis  
Link zum Online-Kontaktformular: ___________________________________ 

       [Angabe erforderlich] 

 
 

□ Das Vorliegen eines besonders qualifizierten und zertifizierten Beschwerdema-
nagements nach DIN ISO 10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder ande-
rer ISO-Normen im Rahmen der Vertragserfüllung. 

 
  Nachweis  

Kopie des ISO-Zertifikates [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 
□ Das Angebot der Übernahme des Rezeptmanagements bzw. des Rezeptauf-

trags für den Versicherten. 
 
   Nachweis: 

Muster des verwendeten Rezeptauftrags [bitte als Anlage der Beitrittserklärung 

beifügen] 

 

□ Das Angebot eines hinreichenden Produktportfolios für den Versicherten. Wir 
verpflichten uns, das identische Produktportfolio der Anlage 03 „Übersicht ver-
tragsgegenständliche Hilfsmittel“ vorzuhalten. 

 
□ Die Beschäftigung von staatlich anerkannten Gesundheits- und (Kinder-)Kran-

kenpflegern/-innen oder staatlich anerkannte Altenpflegern/-innen mit dreijähri-
ger Ausbildung und mit ausreichenden Kenntnissen und Fertigkeiten zur Hilfs-
mittelversorgung von Patienten mit Stomaanlagen im Sinne dieses Vertrages.  

  
 Nachweis 
 Anzahl: ____ Fachkräfte  

Ausbildungsnachweise [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

  



 

 

 
□ Die Sicherstellung einer qualifizierten Versorgung über mindestens eine(n) Mit-

arbeiter/in, welche(r) als Fachkraft für Stomatherapie eingesetzt wird.  
 
 Nachweis 
 Name des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin: _____________________________ 

               [Angabe erforderlich] 
 
Qualifikation/Fortbildung [Zutreffendes bitte ankreuzen sowie entsprechende 

Zertifikate als Anlage der Beitrittserklärung beifügen]: 

 
□ nachgewiesene Weiterbildung als zertifizierte Fachkraft für Stomapflege         
    (StomaCert– Coloplast College) mit mindestens zweijähriger berufsprakti- 
    scher Erfahrung in der Anwendung von Stomaartikeln (Erst- und Folgeverso- 
    gung) nach Abschluss der Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten  
    Gesundheits- und (Kinder)Krankenpfleger/in bzw. staatlich anerkannten 
    Altenpfleger/in mit dreijähriger Ausbildung 
□ gleichwertige Qualifikation:                   ______________________________ 

        [Angabe erforderlich] 

□ nachgewiesene Weiterbildung als Enterostomatherapeutin/in mit einem vom 
    WCET (World Council of Enterostoma Therapists) anerkannten Abschluss  
 
□ nachgewiesene Weiterbildung als Pflegeexperte/in Stoma, Kontinenz, Wunde  
    mit einem von der FgSKW (Fachgesellschaft Stoma, Kontinenz und Wunde   
    e.V.) anerkannten Abschluss 

 
□ Die Offenlegung sämtlicher Kooperationen mit Krankenhäusern / Kliniken / Ver-

tragsärzten (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 □ ja, wir haben Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versorgung mit den 

vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Kliniken / Vertrags-
ärzten geschlossen. Mit den folgenden Krankenhäusern / Kliniken / Vertragsärz-
ten bestehen laufende Kooperationen: 

 1) ___________________________________________ 
 2) ___________________________________________ 
 3) ___________________________________________ 
 4) ___________________________________________ 
 
 □ nein, es bestehen keine Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versor-

gung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Klini-
ken / Vertragsärzten. 

  



 

 

 
 
6. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 
bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle ge-
setzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern 
sollen, eingehalten werden.  
 
7. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 
ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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Rahmenvertrag  
 
 
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 

über die Hilfsmittelversorgung  
der Versicherten der KKH 

mit Stomaanlagen 
 
 
 
 
 
 
 
  

zwischen 
 
 
__________________________________________________________________________ 

- nachfolgend Leistungserbringer - 
 
und  
 
 

der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, vertreten durch den Vorstand, Karl-Wiechert-Al-
lee 61, 30625 Hannover 

 
 

- nachfolgend KKH - 
 
 

LEGS: ______________ 
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Präambel 

 
In einer älter werdenden Gesellschaft wird die Versorgung mit Hilfsmitteln immer wichtiger. 
Versicherte müssen die richtigen Hilfen erhalten, um ihren Alltag trotz Einschränkung mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu können.  
 
Die KKH sorgt für eine gute, qualitative und zeitgemäße Hilfsmittelversorgung. Der KKH sind 
Beratungs- und Betreuungsangebote für ihre Versicherten wichtig. Sie setzt sich dafür ein, 
dass die Versicherten immer zwischen verschiedenen Hilfsmitteln die Auswahlmöglichkeit für 
eine aufzahlungsfreie Hilfsmittelversorgung haben. 
 
Dieser Vertrag wird als Rahmenvertrag mit dem Leistungserbringer geschlossen.  
 
Dem Rahmenvertrag können andere Leistungserbringer zu den gleichen Bedingungen beitre-
ten.  
 
Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung mit der 
KKH. 
 
 
 
 

§ 1 Gegenstand  
 

(1) Gegenstand des Rahmenvertrages ist die aufzahlungsfreie Versorgung der Versicher-
ten der KKH mit Hilfsmitteln der Produktgruppe 29 „Stomaartikel“ und der Produkt-
gruppe 15 „Inkontinenzhilfen“ zur Versorgung von Stomaanlagen (Colostoma, Ileo-
stoma bzw. Urostoma) einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Leis-
tungen, wie z. B. Bedarfsfeststellung, Einweisung/Beratung des Versicherten, Liefe-
rung/Nachlieferung und Retourenbearbeitung sowie Sicherstellung einer telefonischen 
Auftragsannahme auf der Basis monatlicher Versorgungspauschalen. 

 
(2) Die Versorgung der Versicherten erfolgt über Einzelaufträge. Die Einzelaufträge bedür-

fen einer gesonderten Genehmigung (d.h. Einzelauftragserteilung) im Antragsverfah-
ren nach § 6 dieses Rahmenvertrages. Maßgebend für den Leistungsumfang/die Leis-
tungsanforderungen ist neben diesem Rahmenvertrag die Anlage 01: „Leistungsbe-
schreibung“. 

 
(3) Die ableitenden Inkontinenzhilfen sind nur Gegenstand der Versorgung soweit sie zur 

Versorgung von Urostomata erforderlich sind.  
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§ 2 Vertragsbestandteile 
 
 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 

· der Rahmenvertrag 
· die Anlagen 

 
Anlage 1 Leistungsbeschreibung 
Anlage 2 Preisvereinbarung 
Anlage 3 Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel 
Anlage 4 Abrechnungsregelung 
Anlage 5  Datenübermittlung  
Anlage 6 Richtwerte für den Verbrauch 
Anlage 7 Muster Besuchsprotokoll Stomaversorgung 
Anlage 8 Muster Protokoll Stomaversorgung – Allgemeine Informationen 
Anlage 9 Muster Rezeptauftrag 
Anlage 10 Muster Beratungsdokumentation 
Anlage 11 Muster Mehrkostendokumentation 

 
 
 
 

§ 3 Geltungsbereich 

 
(1) Der Rahmenvertrag berechtigt und verpflichtet - unter Berücksichtigung ggf. bestehen-

der Wahlrechte der Versicherten - den Leistungserbringer zur Versorgung der Versi-
cherten der KKH, die eine vertragsärztliche Verordnung für die vertragsgegenständli-
chen Hilfsmittel mit Wirkung ab Vertragsbeginn besitzen und ihren Wohnsitz in den 
Regierungsbezirken: 

 
 

- Karlsruhe 
- Freiburg 
- Tübingen 

 
 
haben.  

 
(2) Dieser Rahmenvertrag gilt für alle vertragsgegenständlichen Hilfsmittel zur Versorgung 

von Stomaanlagen, wenn das Ausstellungsdatum der ärztlichen Verordnung (Muster 
16) über die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel nach Vertragsbeginn liegt bzw. die 
ärztliche Verordnung (Muster 16) während der Vertragslaufzeit ausgestellt wurde. 

 
(3) Verlegt der Versicherte während der Vertragslaufzeit seinen Wohnsitz in den Bereich 

einer in der in § 3 Abs. 1 nicht aufgeführten Region, ist der Leistungserbringer aus 
diesem Vertrag nicht mehr zur Versorgung berechtigt und verpflichtet.  

 
(4) Vor Vertragsbeginn genehmigte Versorgungen mit vertragsgegenständlichen Hilfsmit-

teln auf der Basis von Verträgen nach § 127 Abs. 1 bis Abs. 3 SGB V a.F. bleiben 
unberührt. 
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§ 4 Leistungsvoraussetzungen/Prüfrechte 
 
(1) Der Leistungserbringer hat die Voraussetzungen gemäß § 126 SGB V an eine ausrei-

chende, zweckmäßige und funktionsgerechte Versorgung mit den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln zu erfüllen, die gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenver-
bände der Krankenkassen für die einheitliche Anwendung der Anforderungen an die 
Versorgung einzuhalten und die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbeson-
dere das Medizinproduktegesetz (MPG) sowie die Medizinproduktebetreiberverord-
nung (MPBetreibV), in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

 
(2) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung 

von Hilfsmitteln (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL) in der vertragsärztlichen Versorgung 
gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der jeweils gültigen Fassung.  

 
(3) Die medizinische Notwendigkeit der Hilfsmittelversorgung ist durch eine vertragsärztli-

che Verordnung ("Muster 16") nachzuweisen (vgl. Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL). Ent-
hält eine Verschreibung einen für den Abgebenden erkennbaren Irrtum, ist sie nicht 
lesbar oder ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Hilfsmittel nicht abgegeben 
werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist. Unklarheiten sind durch Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt zu beseitigen. 

 
(4) Der Leistungserbringer hat über die gesamte Vertragslaufzeit ausreichend Personal 

einzusetzen, das die erforderliche Fachkunde gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschrei-
bung“ und die erforderlichen Mittel zur ordnungsgemäßen Ausführung der vertragli-
chen Leistung besitzt. 

 
(5) Die erforderlichen Geräte, sonstigen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten, die nach ihrer 

Anzahl, Beschaffenheit und Ausstattung geeignet und erforderlich sind, eine fach- und 
fristgerechte Versorgung inkl. Beratung gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 
durchzuführen, sind vorzuhalten. Gleiches gilt für die hierfür erforderlichen Ersatz- und 
Zubehörteile. 

 
(6) Der Leistungserbringer hat das Vorliegen der vorstehenden Leistungsvoraussetzungen 

über den gesamten Vertragszeitraum sicherzustellen. 
 
(7) Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen, ist die KKH unverzüglich schrift-

lich zu informieren. Der Leistungserbringer hat auf Anforderung während der Vertrags-
laufzeit das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der 
KKH prüffähig darzulegen. 

 
(8) Die KKH ist berechtigt, die Qualität der Versorgung und die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorgaben in geeigneter Weise zu überprüfen. Sie kann hierzu unan-
gemeldete Testversorgungen und Besichtigungen der Betriebsstätten des Leistungs-
erbringers durchführen.  
Der Leistungserbringer gestattet der KKH innerhalb der Betriebszeiten den ungehin-
derten Zutritt zur Betriebsstätte und die Einsichtnahme in die Nachweise über das Vor-
liegen der Leistungsvoraussetzungen sowie in die Dokumentation der erbrachten Leis-
tungen. 
Die KKH kann in Fragen der Qualitätssicherung den Medizinischen Dienst hinzuziehen. 
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(9) Die KKH kann die medizinische Notwendigkeit der vertragsgegenständlichen Hilfsmit-

telversorgung überprüfen. Mit der Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversor-
gung wird der KKH den Medizinischen Dienst (MD) im Einzelfall beauftragen.  
 
Die KKH kann durch den MD beratend prüfen lassen, ob das Produkt / die Menge 
medizinisch erforderlich ist. Die abschließende Entscheidung über die Auswahl eines 
Einzelproduktes / notwendige Menge trifft auf der Basis des MD-Gutachtens die KKH. 
Besteht die medizinische Notwendigkeit für die vertragsgegenständliche Hilfsmittelver-
sorgung im Einzelfall nicht bzw. nicht mehr hat der Versicherte einen Anspruch auf die 
beantragte Versorgung längstens bis Ablauf des Kalendermonats, in dem die KKH den 
Versicherten über den Wegfall der medizinischen Notwendigkeit informiert hat. 

 
 

§ 5 Auswahl des Hilfsmittels 
 
 (1) Die Auswahl des Hilfsmittels hat entsprechend der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 

zu erfolgen. Der Leistungserbringer sorgt während der gesamten Vertragslaufzeit für 
eine Lieferfähigkeit mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln. Lieferunfähigkeiten 
sind der KKH unverzüglich anzuzeigen.   

 
(2) Hat der Arzt die Versorgung mit einem speziellen Einzelprodukt (bezeichnet durch die 

10-stellige Positionsnummer o. bezeichnet durch bestimmte Konstruktionsmerkmale, 
die nur ein bestimmtes Produkt aufweist) verordnet, welches der Leistungserbringer 
durch Benennung in der Anlage 03:"Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel" 
verbindlich angeboten hat, ist der Leistungserbringer zur Versorgung mit diesem Pro-
dukt verpflichtet. Hat der Arzt kein konkretes Einzelprodukt verordnet, hat der Leis-
tungserbringer dem Versicherten innerhalb der verordneten Produktart ein freies Wahl-
recht zwischen den einzelnen Produkten seines Produktportfolios einzuräumen. Das 
Produktportfolio hat dabei mindestens die Produkte zu enthalten, die der Leistungser-
bringer durch Benennung in der Anlage 03:"Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfs-
mittel" verbindlich angeboten hat. Der Leistungserbringer ist berechtigt, während der 
Vertragslaufzeit je vertragsgegenständlichem 7steller zusätzliche 10steller in sein Pro-
duktportfolio aufzunehmen. Die Aufnahme weiterer 10steller hat der Leistungserbringer 
der KKH unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zum Monatsersten schriftlich unter 
Nennung der 10stelligen Hilfsmittelpositionsnummer mitzuteilen. In diesem Fall werden 
die zusätzlichen 10steller zum jeweiligen Monatsersten Gegenstand des Rahmenver-
trages und sind nach der in Anlage 02:"Preisvereinbarung“ angegebenen Vergütung 
abzugeben.  

 
(3) Hat der Arzt die Versorgung mit einem speziellen Einzelprodukt (bezeichnet durch die 

10stellige Positionsnummer o. bezeichnet durch bestimmte Konstruktionsmerkmale, 
die nur ein bestimmtes Produkt aufweist) verordnet, welches der Leistungserbringer 
nicht durch Benennung in der Anlage 03:"Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmit-
tel" oder durch nachträgliche Aufnahme in sein Produktportfolio verbindlich angeboten 
hat, ist der Leistungserbringer nicht zur Lieferung verpflichtet. Er hat in diesem Fall die 
KKH unverzüglich darüber zu unterrichten, dass der verordnete 10-steller nicht bedient 
werden kann. Die KKH wird den Versicherten über bestehende Versorgungsmöglich-
keiten aufklären. 
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§ 6 Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) und Kostenvoranschlag (KVA) 
  
(1) Der Leistungserbringer hat die Versorgung auf der Grundlage einer vertragsärztlichen 

Verordnung und nach vorheriger schriftlicher Genehmigung (Kostenübernahmeerklä-
rung) der KKH die Leistung durchzuführen soweit keine abweichende Regelung getrof-
fen wurde. Kosten, die vor Erteilung der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) 
der KKH entstehen, können nicht geltend gemacht werden. 

 
(2) Soweit der Leistungserbringer gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ einen Kos-

tenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag 
(KVA) grundsätzlich in elektronischer Form (eKV) gemäß der  Anlage 05:„Datenüber-
mittlung“ in der vorgegeben Form an die dort benannte Stelle zu übermitteln. Dem Kos-
tenvoranschlag ist eine Kopie der vertragsärztlichen Verordnung (Muster 16) beizufü-
gen. Auf Verlangen der KKH ist die vertragsärztliche Verordnung im Original vorzule-
gen. 

 
(3) Die KKH prüft die per elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) übermittelten Daten 

bzw. die eingereichten Unterlagen und entscheidet über die Kostenübernahme der be-
antragten Versorgung. Sie behält sich vor, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen 
an den Leistungserbringer zurückzusenden und die Genehmigung zu verweigern. An-
derenfalls erhält der Leistungserbringer die für die Abrechnung notwendige Genehmi-
gung im eKV-Verfahren bzw. die relevanten Unterlagen zusammen mit der Genehmi-
gung (Kostenübernahmeerklärung). Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, gilt die 
Genehmigung zu Lasten der KKH. 

 
(4) Die KKH hat das Recht, während der Vertragslaufzeit Genehmigungsfreigrenzen zu 

ändern oder neu zu definieren, oder die Genehmigungspflicht in eine Genehmigungs-
freiheit umzustellen. Dies gilt auch im umgekehrten Fall. Diesbezügliche Änderungen 
werden spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden dem Leistungserbringer 
angekündigt.  

 
 

§ 7 Versorgung  
 
(1) Dem Versicherten steht die Wahl unter den Vertragspartnern frei. Ein Leistungserbrin-

gerwechsel ist jederzeit möglich wirkt jedoch erst zum Monatsersten. Es gilt Ziff. 
2.6.1.1. der Anlage 01: Leistungsbeschreibung. 

 
(2) Es sind die Anforderungen an die Qualität der Versorgung zu erfüllen, die zu den ver-

tragsgegenständlichen Hilfsmitteln in der jeweils gültigen Fassung im Hilfsmittelver-
zeichnis beschrieben sind. Das Nähere definiert die Anlage 01: „Leistungsbeschrei-
bung“. 
 

(3) Werden die Anforderungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte durch 
Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses verändert, sind die Vertragspartner zur 
Kündigung des Vertrages berechtigt. Es gilt § 19 Abs. 3 des Rahmenvertrages. 
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§ 7a Weitere Anforderungen an die Versorgung, 

die über die Anforderung gemäß Hilfsmittelverzeichnis hinausgehen 
 
 
Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten die nachstehenden Leistungen an. Die Leis-
tungsangebote sind verbindlich; jedoch für den Versicherten nicht verpflichtend. 
 
(1) Der Leistungserbringer bietet die Lieferung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel 

frei Haus sowie in neutralen Verpackungen an. 
 
(2) Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten eine Auswahlmöglichkeit an, wie bzw. 

mit welchem Logistikunternehmen die Auslieferung erfolgen soll (Beispiele von Logis-
tikern: eigene Auslieferung, DHL, UPS, Hermes usw.).  

 
(3) Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten ein Sendungsverfolgungssystem an 

(z.B. in Kooperation mit DHL). Die Sendungsverfolgung dient dazu, das Informations-
bedürfnis von Versicherten über den aktuellen Aufenthaltsort einer Lieferung zu be-
friedigen. Für den Logistikdienstleister dient die Sendungsverfolgung zum Schutz vor 
Diebstahl und Schwund, zum anderen aber auch zur Verfolgung der Sendung wäh-
rend des Transportes. So können Übergaben der Sendungen an Beteiligte der Logis-
tikkette überwacht und Zustellungsfehler somit vermieden werden. 
 

(4) Der Leistungserbringer bietet den Versicherten der KKH eine für den Versicherten 
kostenfreie Servicehotline, die zu den in der Leistungsbeschreibung genannten Ser-
vicezeiten in ausreichendem Umfang besetzt ist. Der Leistungserbringer verpflichtet 
sich während der Vertragslaufzeit 80% der (vertragsbezogen) eingehenden Anrufe in 
einem Zeitraum von höchsten 20 Sekunden annehmen und dies der KKH auf Verlan-
gen nachzuweisen. 

 
(5) Der Leistungserbringer bietet zur Nachbetreuung oder Klärung etwaiger Komplikatio-

nen eine telefonische Erreichbarkeit unter der kostenfreien Servicehotline gemäß 
Abs. 4 von geschulten Fachkräften (gemäß Ziffer 2.9 der Leistungsbeschreibung) 
werktags Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
(6) Der Leistungserbringer bietet als weitere Kontaktmöglichkeit für den Versicherten ein 

Online-Kontaktformular an, welches auf der Website des Leistungserbringers zur Ver-
fügung steht. 

 
(7) nicht besetzt. 
 
(8) Der Leistungserbringer hat im Rahmen der Vertragserfüllung ein Beschwerdema-

nagement zu führen. Das Beschwerdemanagement wird von einem besonders qualifi-
zierten und zertifizierten Beschwerdemanagement nach DIN ISO 10002:2010-05 
und/oder ISO 9001:2015 oder anderer ISO-Normen begleitet. 

 
(9) Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten ein Rezeptmanagement an. Das Re-

zeptmanagement dient dazu, den Therapieerfolg und die Versorgungsqualität zu ge-
währleisten. Im Rahmen des Rezeptmanagements willigt der Versicherte ein, dass 
ärztliche Verordnungen über die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel von seinem be-
handelnden Arzt direkt an den Leistungserbringer persönlich oder postalisch weiter-
gegeben werden (Anlage 09: Muster „Rezeptauftrag“).   
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§ 8 Vergütung 
 
(1) Die Vergütung des Leistungserbringers richtet sich nach Anlage 02:"Preisvereinba-

rung". Es gilt der aktuelle zum Abgabezeitpunkt gültige gesetzliche MwSt.-Satz.  
 

Die Vergütung des Leistungserbringers ist innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der 
prüfbaren Abrechnung gem. der Anlage 04:"Abrechnungsregelung" zur Zahlung fällig. 
 

(2) Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils auf der Grundlage der vertragsärztlichen Ver-
ordnung und Bereitstellung des verordneten Hilfsmittels beim Versicherten, sofern im 
§ 6 dieses Rahmenvertrages keine abweichenden Regelungen zur Genehmigungs-
pflicht bestehen. Der Vergütungsanspruch entsteht nur, wenn alle gesetzlichen und 
vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern sollen, ein-
gehalten werden. 

 
(3) Sofern ein Versorgungs-/Genehmigungszeitraum planmäßig über das Ende des Ver-

trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer verpflichtet diese Leistung gem. Anlage 
01: „Leistungsbeschreibung“ zu erbringen. 

 
(4) Der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert sich um die Zuzahlung 

nach § 33 Abs. 8 SGB V. Der Leistungserbringer hat gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen die Zuzahlung zur Versorgung vom Versicherten einzubehalten und kostenfrei 
zu quittieren. Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel gilt die Zuzahlungsregelung ge-
mäß § 33 Abs. 8 Satz 3 SGB V. Danach zahlen die Versicherten 10 % des insgesamt 
von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrages, höchsten jedoch 10 Euro für den 
Monatsbedarf. 
Eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung des Versicherten neben der gesetzli-
chen Zuzahlung ist unzulässig und darf weder gefordert noch angenommen werden.  

 
(5) Mit der Zahlung der vereinbarten Vergütungspauschalen sind alle nach diesem Rah-

menvertrag zu erbringenden Leistungen abgegolten. 
 
(6) Es werden nur Leistungen vergütet, die durch den Leistungserbringer selbst laut die-

sem Rahmenvertrag erbracht wurden.  
 
 
 

§ 9 Abrechnungsregelung 
 
(1) Die Abgabe und Abrechnung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel zur Versorgung 

mit Stomaanlagen bedarf der Vorlage einer vertragsärztlichen Verordnung und Geneh-
migung (Kostenübernahmeerklärung) durch die KKH. Kosten, die vor dem Ausstel-
lungsdatum der medizinischen Verordnung entstehen, können nicht geltend gemacht 
werden. Die Hilfsmittel sind dann abrechenbar, wenn der Versicherte versorgt und in 
die Handhabung der Hilfsmittel eingewiesen wurde.  

 
(2) Der Abrechnung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 

- Vertragsärztliche Verordnung (Muster 16) 
- Liefernachweis(e) 
- Empfangsbestätigung des Versicherten, des gesetzlichen Vertreters  

oder eines autorisierten Dritten (als Empfangsbestätigung ist auch der 
Nachweis für die Lieferung durch Kurierdienste (DHL, UPS, Hermes 
o.a.) und die Angabe der Versendungsnummer zulässig). 
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(3) Bei Unvollständigkeit, Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung 
kann die KKH die beanstandete Einzelrechnung bzw. Rechnungsteile zur Prüfung oder 
Korrektur an den Leistungserbringer bzw. die Sammelrechnung um die beanstandeten 
Positionen kürzen. Zahlungsansprüche können vom Leistungserbringer nach Ablauf 
von zwölf Monaten nach Abgabe des Hilfsmittels nicht mehr geltend gemacht werden.  
 
Die Abrechnung erfolgt im Weiteren gemäß der Anlage 04: „Abrechnungsregelung“. 

 
 
 

§ 10 Statistiken 
 
Der Leistungserbringer verpflichtet sich, nachstehende Statistiken im Rahmen der zu Lasten 
der KKH durchgeführten Versorgungsfälle der KKH auf Anforderung zur Verfügung zu stel-
len. Hierfür stellt und liefert der Leistungserbringer kalenderjährlich bis zum 15. Februar des 
Folgejahres eine Statistik / Auflistung der Versorgungsfälle an die KKH mit folgenden Daten: 
 

- Abrechnungspositionsnummer  

- Anzahl der Versorgungsmonate je Versicherten 

- Liefermenge je 7-stellige Hilfsmittelpositionsnummer 

- Liefermenge und Auflistung der abgegebenen 10-stelligen Hilfsmittelpositionsnum-
mern (je Kalenderjahr) 

 

 

 

§ 11 Haftung 
 
(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Beschaffenheit 

und die fristgerechte Auslieferung der Hilfsmittel. 
 
(2) Der Leistungserbringer haftet für sämtliche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen ver-

ursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gele-
genheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen.  

 
(3) Der Leistungserbringer stellt die KKH von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte und 

insbesondere Versicherte wegen einer Verletzung ihrer Rechtsgüter gegen die KKH 
erheben. 

 
(4) Die KKH haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Leistungserbringer oder seine 

Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen erleiden. Der Leis-
tungserbringer verpflichtet sich, die KKH von entsprechenden Schadensersatz- oder 
sonstigen Ansprüchen jeglicher Art (z.B. von Versicherungen) freizustellen.  

 
(5) Vorstehendes gilt weder für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der KKH, noch für Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung der KKH beruhen. Es gilt auch nicht, wenn der 
Leistungserbringer die auf Grund einer Pflichtverletzung des Leistungserbringers 
und/oder seiner Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden und/oder Ansprüche nicht 
zu vertreten hat. 

 
(6) Im Übrigen haftet der Leistungserbringer nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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§ 12 Folgen von Vertragsverstößen 
 
(1) Bei schwerwiegenden Vertragsverstößen ist die KKH berechtigt, den Rahmenvertrag 

aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. § 314 BGB gilt entsprechend. 
 

(2) Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung zur Versorgung aus diesem Rah-
menvertrag nicht oder nicht fristgerecht nach, so ist die KKH berechtigt, dem Leistungs-
erbringer im Rahmen einer Ermessensentscheidung eine Nachbesserungsfrist zu set-
zen oder anstelle des Leistungserbringers die Versorgung, ggf. durch Dritte, sicherzu-
stellen.  

 
Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung innerhalb der Nachbesserungsfrist 
nicht nach, so kann der Auftrag durch die KKH ebenfalls entzogen werden. Bei Auf-
tragsentzug hat der Leistungserbringer die entstehenden Mehrkosten der Ersatzver-
sorgung zu tragen. Abs. 2 Satz 3 gilt nicht, wenn der Leistungserbringer die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. Die Kosten sind der KKH nach Rechnungsstellung zu 
begleichen. Es gelten im Übrigen die Bestimmungen der Anlage 01: „Leistungsbe-
schreibung“. 
 

(3) Hält der Leistungserbringer die in Nr. 2.7.2. der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 
definierte Lieferfrist (24 Stunden ab Eingang der Genehmigung bei erstmaliger Belie-
ferung bzw. 3 Tage vor Bedarf bei den Folgelieferungen) nicht ein oder verstößt er 
gegen die in Ziff. 2.4 der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ definierte Pflicht zur per-
sönlichen Beratung, so verwirkt er eine Vertragsstrafe, es sei denn, er hat der KKH 
rechtzeitig mitgeteilt, dass der Versicherte nicht erreichbar ist oder er kann durch Vor-
lage der  zu führenden Dokumentation  nachweisen, dass der Versicherte keine per-
sönliche Beratung wünscht bzw. eine von den definierten Fristen abweichende Liefe-
rung wünscht. Eine Vertragsstrafe nach Satz 1 wird auch dann nicht verwirkt, wenn der 
Leistungserbringer nachweist, dass ihn in Bezug auf die nicht fristgerechte Versorgung 
oder die fehlende persönliche Beratung kein Verschulden im Sinne von §§ 276, 278 
BGB trifft (etwa weil der Versicherte die rechtzeitig erfolgte Lieferung nicht angenom-
men hat oder für den persönlich erschienenen Berater nicht erreichbar war). 

 
(4) Eine Vertragsstrafe im Sinne des vorstehenden Absatzes kann während der Laufzeit 

des Vertrages mehrfach verwirkt werden. Als angemessene Höhe der Vertragsstrafe 
vereinbaren die Parteien 250,00 EUR je festgestelltem Fall. Die Summe aller Vertrags-
strafen, die innerhalb eines Kalenderjahres verwirkt werden können, ist begrenzt auf 
maximal 5 % des Jahresumsatzes, den der Leistungserbringer mit der Versorgung der 
Versicherten über diesen Vertrag in dem Kalenderjahr erzielt. Gemessen an der 
Höchstgrenze werden zu viel gezahlte Vertragsstrafen nach Ablauf des Kalenderjahres 
von der KKH unverzüglich erstattet. 

 
(5) Kommt es entgegen § 5 Abs. 1 innerhalb von 3 Monaten zu einer Lieferunfähigkeit für 

eines der angebotenen Hilfsmittel für einen Zeitraum von insgesamt 14 Werktagen 
(Montag bis Samstag, mit Ausnahme der gesetzlichen, bundeseinheitlichen Feiertage), 
verwirkt der Leistungserbringer eine Vertragsstrafe, es sei denn, der Leistungserbrin-
ger weist nach, dass ihn in Bezug auf die Lieferunfähigkeit oder in Bezug auf deren 
nicht rechtzeitige Behebung kein Verschulden im Sinne von §§ 276, 278 BGB trifft 
(bspw. weil der Hersteller den Vertrieb des jeweiligen Produkts eingestellt hat oder der 
Großhandel vollständig lieferunfähig ist). Zur Bestimmung des Zeitraums nach Satz 1 
werden die Zeiten einzelner Lieferunfähigkeiten auf Grundlage der Meldungen des 
Leistungserbringers nach § 5 Abs. 1 dieses Vertrages addiert. Als angemessene Höhe 
der Vertragsstrafe nach Satz 1 vereinbaren die Parteien 250,00 EUR. Im Übrigen gilt 
Abs. 4 Sätze 3 und 4. 
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§ 13 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Ärzten 

 
 
(1) Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte, insbesondere hinsichtlich der Verordnung be-

stimmter Hilfsmittel/Leistungen, ist nicht zulässig. 
 

Der Leistungserbringer verpflichtet sich, keine Hilfsmitteldepots in Arztpraxen, Kran-
kenhäusern, Reha-Kliniken oder sonstigen Einrichtungen einzurichten. Der Leistungs-
erbringer darf nur Leistungen abrechnen, die er selbst persönlich erbracht hat. 

 
(2) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an nieder-

gelassene Ärzte, stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den Leistungs-
erbringer im Zusammenhang mit der Leistung ist unzulässig. 

 
(3) Unzulässig ist auch die Gewährung von Vergütungen, Provisionen oder anderer Vor-

teile (z.B. unentgeltliche Erbringung von  Leistungen für niedergelassene Ärzte oder 
stationäre Einrichtungen, die im System der GKV nicht dem Hilfsmittelleistungserbrin-
ger, sondern dem niedergelassen Arzt oder der stationären Einrichtung obliegen). 
 

(4) Eine Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Ärzten mit dem Ziel, eine Aus-
weitung der Verordnungen beziehungsweise die Inanspruchnahme von Hilfsmitteln zu 
erzielen, oder dergestalt, dass die freie Wahl der Versicherten unter den versorgungs-
berechtigten Leistungserbringern beeinflusst wird, ist nicht zulässig.  
 

(5) Koordinierende Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern im Rahmen des 
Überleitmanagements sind zulässig, soweit diese wettbewerbsrechtskonform ausge-
staltet sind und sichergestellt ist, dass die freie Wahl der Versicherten unter den ver-
sorgungsberechtigten Leistungserbringern nicht beeinflusst wird. Im Rahmen solcher 
Kooperationsmodelle können die vertraglich vereinbarten hilfsmittelbezogenen Bera-
tungsleistungen während des stationären Aufenthalts des Versicherten im Kranken-
haus erbracht werden. Es gilt § 4 Abs. 6 des Rahmenvertrages über ein Entlassma-
nagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39 
Abs. 1a S. 9 SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement). Der Leistungserbringer 
verpflichtet sich, keine Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern zu schließen, 
die eine exklusive Kooperation zum Gegenstand haben.   
 

(6) Für sämtliche Kooperationen mit Krankenhäusern gelten die Compliance-Grundsätze 
des Kodex „Medizinprodukte der Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen 
und des Bundesfachverbandes BVMed (Dokumentationsprinzip, Transparenzprinzip, 
Trennungsprinzip, Äquivalenzprinzip). Diese sind insbesondere zu beachten, wenn ori-
ginäre Krankenhausaufgaben von Mitarbeitern des Hilfsmittelleistungserbringers über-
nommen werden. 

 
(7) Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern sind der KKH auf Anforderung of-

fenzulegen.  
 

(8) Es gelten im Übrigen auch die im Kodex „Medizinprodukte der Spitzenverbände der 
Gesetzlichen Krankenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed niedergelegten 
Verhaltensregeln. 
 

(9) Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 
 

(10) Ein Verstoß gegen Abs. 1 bis 8 stellt einen schweren Vertragsverstoß i.S. v § 12 dar.  
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 § 14 Werbung, Kommunikation mit den Versicherten 
 
(1) Werbemaßnahmen des Leistungserbringers sind auf sachliche Informationen abzustel-

len und dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht der KKH beziehen. Anschreiben an die 
Versicherten der KKH, die im Zusammenhang mit diesem Rahmenvertrag stehen sind 
vorab inhaltlich mit der KKH abzustimmen. Dies gilt auch für die Benachrichtigung der 
Versicherten über das Ende dieses Rahmenvertrages. 
 

(2) Die KKH hat das Recht, ihre Versicherten über die Inhalte dieses Rahmenvertrages (ins-
besondere über das Produktportfolio des Leistungserbringers und das den Versicherten 
nach diesem Rahmenvertrag zustehenden Wahlrechts innerhalb der Produktart) zu in-
formieren. Die KKH hat überdies das Recht, Krankenhäuser über die zur Leistungser-
bringung berechtigten Vertragspartner zu informieren. 

 
(3) Eine gezielte Beeinflussung der Versicherten, insbesondere hinsichtlich der Beantra-

gung bestimmter Leistungen, ist nicht zulässig.  
 
(4) Bei der Kommunikation mit Versicherten hat der Leistungserbringer stets seine Neutra-

litätspflicht in Bezug auf die Kostenträger zu wahren. Er unterlässt wertende Aussagen 
zu Krankenkassen und vermeidet unwahre oder irreführende Aussagen zu den Inhalten 
des Versorgungsvertrages und / oder den maßgeblichen sozialrechtlichen Vorschriften. 
 

(5) Wählt der Versicherte nach Versorgung durch den Leistungserbringer einen anderen 
Leistungserbringer aus, unterlässt der Leistungserbringer Rückwerbeversuche.  

 
 
 

§ 15 Datenschutz 
 
(1)  Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  
 
(2) Die Benennung der KKH als Referenzkunde ist nur nach vorheriger schriftlicher Erlaub-

nis der KKH gestattet.  
 
 

§ 16 Insolvenz des Leistungserbringers  
 
(1) Der Leistungserbringer hat die KKH über die Einreichung eines Insolvenzantrages so-

wie über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Darüber hinaus stellt der Leistungserbringer der KKH unverzüglich sämtliche Daten 

und Unterlagen, die für die KKH zur Weiterversorgung der Versicherten notwendig sind 
in Papierform und/oder in elektronischer Form zur Verfügung.  
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§ 17 Abtretung 
 

Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen Zustimmung 
der anderen Vertragspartei.  

 

 

 

§ 18 Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung 
 

(1) Dieser Rahmenvertrag tritt am 01.12.2019 in Kraft. 
 
(2) Mit Abschluss dieses Rahmenvertrages treten für die KKH alle weiteren bisher für den 

Leistungserbringer geltenden Rahmenvereinbarungen über die Hilfsmittelversorgung 
der Versicherten der KKH mit Stomaanlagen außer Kraft. Bereits genehmigte Versor-
gungen bleiben davon unberührt.  

 
(3) Der Rahmenvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende, frühestens 

zum 31.12.2023, ohne Angabe von Gründen, schriftlich gekündigt werden.  
 
 
 

§ 19 Sonderkündigungsrecht 
 

 (1)  Die KKH ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Leistungsvoraus-
setzungen nach § 4 dieses Vertrages nicht mehr gegeben sind. 

 
(2)  Die KKH kann vom Rahmenvertrag zurücktreten oder den Rahmenvertrag mit soforti-

ger Wirkung kündigen, wenn über das Vermögen des Leistungserbringers das Insol-
venzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ord-
nungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine 
Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 
 

(3) Die Vertragspartner sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Anfor-
derungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte durch Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses verändert werden. Die Kündigung wirkt mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende. Maßgeblich für die Berechnung der Frist ist das Datum der 
Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) über die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses zu den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln. 

 
 
 

§ 20 Schriftform  
 
Änderungen dieses Rahmenvertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Be-
stimmung. 
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§ 21 Salvatorische Klausel 

 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Rahmenvertrages unwirksam sein oder wer-
den, so bleibt die Wirksamkeit des Rahmenvertrages im Übrigen hiervon unberührt. In diesen 
Fällen werden die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestim-
mung ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächs-
ten kommt. 
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Anlage 01: Leistungsbeschreibung 

1. Vertragsgegenstand  

Gegenstand des Rahmenvertrages ist die Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln der Produkt-
gruppe 15 „Inkontinenzhilfen“ und der Produktgruppe 29 „Stomaartikel“ zur Versorgung der 
Versicherten der KKH mit Stomaanlagen (Colostoma, Ileostoma bzw. Urostoma) einschließ-
lich aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen wie z.B. Bedarfsfeststellung; Ein-
weisung / persönliche Beratung des Versicherten bzw. der betreuenden Personen; Lieferung; 
Nachlieferung und Retourenbearbeitung sowie Sicherstellung einer telefonischen Auftragsan-
nahme auf der Basis monatlicher Versorgungspauschalen.  

Die ableitenden Inkontinenenzhilfen sind nur Gegenstand des Vertrages soweit sie zur Ver-
sorgung von Urostomata erforderlich sind. 

1.1. Vertragsgegenständliche Hilfsmittel 

Im Einzelnen versorgt der Leistungserbringer die Versicherten der KKH während der Vertrags-
laufzeit mit den nachstehend anhand Produktgruppe, Anwendungsort und der jeweils maßge-
benden Produktuntergruppe (7-Steller; Hilfsmittel-Nr.) gemäß GKV-Hilfsmittelverzeichnis nach 
§ 139 SGB V bezeichneten Hilfsmitteln  
 
Vertragsgegenstand ist die Lieferung der Hilfsmittel einschließlich aller damit im Zusammen-
hang stehender Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung: 

 

Hilfsmittel-po-
sitions-Nr. 

Produktart / 
Hilfsmittel-/ Produkt-Bezeichnung 

15 Inkontinenzhilfen 

15.25.05 Urin-Beinbeutel 
15.25.05.1 Beinbeutel mit Ablauf, unsteril 

15.25.05.3 Beinbeutel mit Ablauf, steril 

15.25.06 Urin-Bettbeutel 

15.25.06.0 Bettbeutel, ohne Ablauf, unsteril 

15.25.06.1 Bettbeutel, mit Ablauf, unsteril 

15.25.06.2 Bettbeutel, ohne Ablauf, steril 

15.25.06.3 Bettbeutel, mit Ablauf, steril 

15.25.07 Urinauffangbeutel für geschlossene Systeme 

15.25.07.0 Bettbeutel mit Tropfkammer 

15.99.99. Abrechnungspositionen 

15.99.99.0 Abrechnungsposition für Zubehör 

29 Stomaartikel 

29.26.01 Geschlossene Beutel 

29.26.01.0 Beutel mit Basisplatte, auch mit Vlies und/oder Filter 

29.26.01.1 Beutel mit Klebefläche oder Kleberand, auch mit Vlies und/oder Filter 

29.26.01.2 Beutel mit Hautschutzring, auch mit Klebefläche oder Kleberand, Vlies 
und/oder Filter 
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29.26.01.3 Beutel mit gewölbten Hautschutz, auch mit Klebefläche oder Kleberand, Vlies 
und/oder Filter 

29.26.02 Ausstreifbeutel 

29.26.02.0 Beutel mit Basisplatte zum Rasten, auch mit Vlies und/oder Filter  und Ver-
schluss  

29.26.02.1 Beutel mit Klebefläche oder Kleberand, auch mit Vlies und/oder Filter und 
Verschluss 

29.26.02.2 Beutel mit Hautschutzring, auch mit Klebefläche oder Kleberand, Vlies 
und/oder Filter und Verschluss 

29.26.02.3 Beutel mit gewölbtem Hautschutz, auch mit Klebefläche oder Kleberand, 
Vlies und/oder Filter und Verschluss 

29.26.03 Urostomiebeutel  

29.26.03.0 Beutel mit Basisplatte auch mit Vlies inkl. Abflussventil/-adapter u. Verschluss 

29.26.03.1 Beutel mit Klebefläche oder Kleberand, auch mit Vlies inkl. Abflussventil /-
adapter u. Verschluss 

29.26.03.2 Beutel mit Hautschutzring, auch mit Klebefläche oder Kleberand und Vlies  
inkl. Abflussventil /-adapter u. Verschluss 

29.26.03.3 Beutel mit Hautschutzring Klebefläche oder Kleberand, auch mit Vlies inkl. 
Abflussventil /-adapter u. Verschluss  

29.26.04  Stomakappen / Minibeutel 
29.26.04.0 Stomakappen inkl. Filter 
29.26.04.1 Minibeutel auch mit Vlies und/oder Filter 
29.26.05 Basisplatten 
29.26.05.0 Basisplatten Größe 1 
29.26.05.1 Basisplatten Größe 2 
29.26.05.2 Basisplatten Größe 3 
29.26.06 Basisplatten, gewölbt 
29.26.06.0 gewölbte Basisplatten Größe 1  
29.26.06.1 gewölbte Basisplatten Größe 2 
29.26.06.2 gewölbte Basisplatten Größe 3 
29.26.07 Hautschutzplatten /-rollen 
29.26.07.0 Hautschutzplatten Größe 1 
29.26.07.1 Hautschutzplatten Größe 2 
29.26.07.2 Hautschutzplatten Größe 3 
29.26.07.3 Hautschutzrollen 
29.26.08 Irrigatoren 
29.26.08.0 Manuell betriebene Irrigatoren 
29.26.08.1 Elektrisch betriebene Irrigatoren 
29.26.08.2 Ersatzbeutel für Irrigatoren 
29.26.09 Anus-Praeter-Bandagen 
29.26.09.0 Anus Praeter-Bandagen-Set 
29.26.09.1 Ersatzbeutel für Anus Praeter-Bandagen 
29.26.10 Pflegemittel 
29.26.10.0 Hautschutzpasten/Ausgleichspasten 
29.26.10.1 Hautschutzpulver/Puder 
29.26.10.2 Hautschutztücher/Schwämme 
29.26.10.3 Lotionen/Cremes 

29.26.10.4 Pflasterentferner 
29.26.10.5 Haftspray/Haftmittel 
29.26.11 Zubehör 
29.26.11.0 Gürtel 
29.26.11.1 Filter 
29.26.11.2 Hautschutzringe 
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29.26.11.3 Beutelbezüge aus Vlies 
29.26.11.4 Beutelbezüge aus Textil 
29.26.11.6 Sonstige Stomaartikel 

 

Einige der vorstehend genannten 7-steller sind nicht in der Anlage 03: „Übersicht Vertragsge-
genständliche Hilfsmittel“ aufgeführt. Die Produkte der Produktart sind bei entsprechender 
med. Notwendigkeit gleichwohl im Rahmen der Pauschale abzugeben. Anders als bei den in 
der Anlage 03: „Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel“ aufgeführten 7-stellern muss 
dem Versicherten bei den sonstigen 7-stellern aber kein freies Wahlrecht im Hinblick auf das 
Einzelprodukt eingeräumt werden.  

1.2. Medizinisch / technische (Mindest-) Anforderungen an Qualität und Ausführung 
der Hilfsmittel 

Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Ausfüh-
rung der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen sowie sonstigen Anforderungen an die zu-
sätzlich zur Bereitstellung des/der Hilfsmittel zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus 
den Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Pro-
dukt-(Unter-)Gruppe in der jeweils gültigen Fassung.  

1.2.1. Verwendung im Hilfsmittelverzeichnis gelisteter Produkte 

Bei der Versorgung sind ausschließlich Hilfsmittel zu verwenden, die im Hilfsmittelverzeichnis 
gelistet sind. 

1.2.2. Änderungen der Produktlistung / -Anforderungen im Hilfsmittelverzeichnis wäh-
rend der Vertragslaufzeit  

Ändert sich die Hilfsmittelpositionsnummer (Umgruppierung im Hilfsmittelverzeichnis) bleibt 
die Versorgungspflicht für das betroffene Hilfsmittel für die Zukunft unter der neuen Hilfsmittel-
positionsnummer bestehen. 

1.2.3. Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen  

Der Leistungserbringer gewährleistet, dass die von ihm gelieferten Produkte den jeweils gel-
tenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 

Der Leistungserbringer darf nur Hilfsmittel liefern und zum Einsatz bringen, die nach den maß-
geblichen Bestimmungen des MPG und der Richtlinie 93/42/EWG in der jeweils gültigen Fas-
sung über das erforderliche CE-Kennzeichen verfügen.  

1.3. Vertragsärztliche Verordnung / Genehmigung der KKH 

Die Versorgung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage einer vertragsärztlichen Verordnung, 
eines Kostenvoranschlages (KVA) gemäß Anlage 05: "Datenübermittlung“ und bei Vorliegen 
einer vorherigen schriftlichen Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH entspre-
chend deren Inhalt / Umfang, soweit nachfolgend nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart 
ist.  
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1.4. Versorgungszeitraum 

Der Leistungserbringer hat die Versorgung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln je 
Einzelauftrag für den genehmigten Versorgungszeitraum sicherzustellen.  

Der Versorgungszeitraum richtet sich nach den Inhalten der vertragsärztlichen Verordnung. 
Sofern ein Vertragsarzt die dauerhafte Notwendigkeit der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel 
bescheinigt, beträgt der Versorgungszeitraum 6 Kalendermonate („Erstversorgung“), sofern 
der Versicherte erstmalig mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu versorgen ist. Der 
Versorgungszeitraum beträgt im Übrigen maximal 12 Kalendermonate. 

Sofern der Versorgungszeitraum nicht aus den Inhalten der vertragsärztlichen Verordnung 
hervorgeht, ermittelt der Leistungserbringer im Rahmen der Bedarfsfeststellung, ob eine Erst- 
oder eine Folgeversorgung vorliegt. Der Versorgungszeitraum beträgt in dem Fall 6 Kalender-
monate, sofern der Versicherte erstmalig mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu ver-
sorgen ist und im Übrigen 12 Kalendermonate.  

Der Versorgungszeitraum ist vom Leistungserbringer im Kostenvoranschlag gemäß Anlage 
05: "Datenübermittlung" anzugeben. 

Es wird im Übrigen auf die Regelungen unter Ziff. 2.6.1.1 verwiesen. 

Sofern der Versorgungszeitraum eines Einzelauftrages planmäßig über das Ende des Ver-
trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet die Leistungen gemäß 
Leistungsbeschreibung bzw. des Vertrages für die Dauer des Versorgungszeitraumes zu er-
bringen. 

1.5. Produktportfolio 

Der Leistungserbringer hat dem Versicherten eine hinreichende Anzahl unterschiedlicher 
Hilfsmittel (10-steller) je vertragsgegenständlicher Produktart (7-steller) anzubieten.  

Die KKH verlangt je 7-steller eine Abdeckung von mindestens 80 %, der Nachfrage der KKH-
Versicherten aus dem Referenzzeitraum.  

Der Beitritt zum Vertrag setzt voraus, dass der beitretende Leistungserbringer das identische 
Produktportfolio der Anlage 03 „Übersicht vertragsgegenständliche Hilfsmittel“ anbietet. 

Die in der Anlage 03: „Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel" benannten 10-steller 
müssen mindestens im Produktportfolio des Leistungserbringers enthalten sein und nach 
Maßgabe dieses Vertrages den KKH Versicherten angeboten werden. Es steht dem Leis-
tungserbringer frei, weitere 10-steller zum Gegenstand des Vertrages zu machen.  

Die KKH wird in regelmäßigen Abständen prüfen, ob sich das von ihr nachgefragte Produkt-
portfolio noch mit der Nachfrage der Versicherten deckt. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, 
wird die KKH diesen Vertrag beenden und neue Verträge schließen.  

Einige der unter Ziffer 1.1. genannten 7-steller sind nicht in der Anlage 03: „Übersicht Ver-
tragsgegenständliche Hilfsmittel“ aufgeführt. Die Produkte der Produktart sind bei entspre-
chender med. Notwendigkeit gleichwohl im Rahmen der Pauschale abzugeben. Anders als 
bei den in der Anlage 03: „Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel“ aufgeführten 7-stel-
lern muss dem Versicherten bei den sonstigen 7-stellern aber kein freies Wahlrecht im Hin-
blick auf das Einzelprodukt eingeräumt werden. 
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2. Leistungsumfang / Versorgungsprozess 

Der Leistungserbringer stellt dem Versicherten für die Dauer des genehmigten Versorgungs-
zeitraums das/die vertragsärztlich verordnete(n) Hilfsmittel nach Maßgabe dieser Leistungs-
beschreibung zum Verbrauch zur Verfügung.  

Für die Erbringung / den Umfang der Leistungen des Leistungserbringers gilt im Übrigen fol-
gendes: 

2.1. Leistungsort 

Der Leistungserbringer hat die Lieferung der Hilfsmittel und die Erbringung der weiteren von 
ihm zu erbringenden Leistungen persönlich "vor Ort", d.h. im allgemeinen Lebensbereich / der 
häuslichen Umgebung am Wohnsitz des Versicherten oder - soweit erforderlich - in Behinder-
teneinrichtungen, Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen durchzuführen, soweit 
nachfolgend bzw. im Vertrag nicht Abweichendes bestimmt ist. 

Auf Wunsch des Versicherten und mit Zustimmung des Krankenhauses können die vertrag-
lich vereinbarten Dienstleistungen auch bereits während des stationären Aufenthaltes (in 
Vorbereitung auf die Entlassung) erbracht werden. § 13 des Rahmenvertrages ist zu beach-
ten. 

Hinsichtlich der Lieferweise der Hilfsmittel wird auf Ziffer 2.5 verwiesen. 

2.2. Erhalt der ärztlichen Verordnung 

2.2.1. Leistungserbringer erhält vertragsärztliche Verordnung direkt vom Versicherten 

Erhält der Leistungserbringer eine vertragsärztliche Verordnung unmittelbar vom Versicherten, 
ist  zu prüfen, ob es sich bei der Versorgung um eine „Erstversorgung“ oder um einen Wechsel 
des Vertragspartners handelt.  
Unter einer „Erstversorgung“ ist das generelle erstmalige Beliefern eines Versicherten mit den 
vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu verstehen.  
 
Ergibt sich im Rahmen der Bedarfsfeststellung (vgl. Ziffer 2.3), dass der Versicherte von einem 
Vertragspartner zu einem anderen wechseln will, handelt es sich nicht um eine Erstversor-
gung. 
 
Der Leistungserbringer hat die vertragsärztliche Verordnung auf Plausibilität zu überprüfen. 

2.2.2. Leistungserbringer erhält die vertragsärztliche Verordnung über die KKH  

Bei der KKH eingehende vertragsärztliche Verordnungen werden an den Leistungserbringer 
weitergeleitet, für den sich der Versicherte entschieden hat. Die KKH wird hierzu – soweit er-
forderlich – Rücksprache mit dem Versicherten halten.  

Auch in diesem Fall prüft der Leistungserbringer, ob es sich bei der Versorgung um eine 
Erstversorgung oder um einen Wechsel des Vertragspartners handelt.  

Unter einer Erstversorgung ist nur das generelle erstmalige Beliefern eines Versicherten mit 
den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu verstehen.  
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2.3. Bedarfsfeststellung  

Vor der Durchführung einer Versorgung hat der Leistungserbringer die Stomaart (Colostoma, 
Ileostoma oder Urostoma) zu ermitteln und den Bedarf des Versicherten in Bezug auf Art 
und Menge festzustellen. Bei der Bedarfsermittlung und Auswahl sind insbesondere die An-
lage des Stomas, die Hautbeschaffenheit, die beruflichen/privaten Aktivitäten und die Klei-
dungsgewohnheiten des Versicherten / der Versicherten sowie die Wechselwirkungen mit 
anderen Hilfsmitteln zu berücksichtigen. Bei der Auswahl des Hilfsmittels sind, soweit mög-
lich, diagnostizierte Allergien der Versicherten oder des Versicherten gegen bestimmte Mate-
rialien zu berücksichtigen. 
 
Der Leistungserbringer hat seine Feststellungen zu dokumentieren. Dem Leistungserbringer 
steht es frei, hierfür Anlage 08: „Muster Protokoll Stomaversorgung – Allgemeine Informa-
tion“ oder ein inhaltlich vergleichbares Dokument zu verwenden. Wird ein von der Anlage 08 
abweichendes Dokument verwendet, ist dies der KKH nach Vertragsschluss zur Kenntnis 
vorzulegen. 
Art und Umfang der Versorgung richtet sich indikationsbezogen nach dem jeweils notwendi-
gen, individuellen Bedarf. Es gilt der Grundsatz, dass die Versorgung ausreichend, in der 
fachlich gebotenen Qualität und zweckmäßig zu erfolgen hat. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass innerhalb der Pauschale eine ausreichende Versorgung des Versi-
cherten in seiner jeweiligen individuellen Situation sicherzustellen ist. Dem widerspre-
chende Äußerungen gegenüber den Versicherten sind unzulässig und werden von Seiten 
der KKH nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen verfolgt. 
 
Als Anhaltspunkte für die Verbrauchsmengen dienen in folgender Reihenfolge: 

· die Inhalte der vertragsärztlichen Verordnung 

· die individuelle Situation des Versicherten  

· die Empfehlungen des MDK/MDS für Produkte zur Stomaversorgung - Anlage 06: 
„Richtwerte für den Verbrauch“ 

· der aktuelle medizinische Standard sowie die Hinweise des jeweiligen Herstellers 
über Art, Menge und Verwendungs- oder Nutzungsdauer des einzelnen Hilfsmittels 
(10stellers) 

 
Die Auswahl des für die Versorgung einzusetzenden Einzelproduktes erfolgt auf Grundlage 
der vertragsärztlichen Verordnung. Hat der Arzt ein konkretes Produkt (10steller) verordnet, 
welches der Leistungserbringer in der Anlage 03: "Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfs-
mittel" benannt hat, ist der Versicherte mit diesem Produkt zu versorgen. 
 
Hat der Arzt kein konkretes Einzelprodukt verordnet, hat der Leistungserbringer dem Versi-
cherten ein freies Wahlrecht zwischen den in der Anlage 03: "Übersicht Vertragsgegenständ-
liche Hilfsmittel" für die erforderlichen Produktarten (7steller) benannten Hilfsmittel (10steller) 
einzuräumen. Hat der Versicherte kein konkretes Wunschprodukt, hat der Leistungserbringer 
gemeinsam mit dem Versicherten ein geeignetes Produkt auszuwählen. 
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2.4. Beratung / Nachbetreuung 

Der Leistungserbringer berät den Versicherten bzw. die ihn betreuende(n) Person(en) be-
züglich des Hilfsmitteleinsatzes und führt die erforderliche Nachbetreuung durch.  

Er führt hierzu nach vorheriger Terminabsprache persönliche Beratungen "vor Ort", d.h. am 
Wohnsitz des Versicherten (in der Häuslichkeit des Versicherten oder in Behinderteneinrich-
tungen, Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen) durch. 

Die Hilfsmittel bezogene Beratung beinhaltet: 

• Die persönliche Beratung der/des Versicherten – sofern erforderlich unter Einbezie-
hung pflegender Angehöriger bzw. des beteiligten Pflegepersonals – über die für 
seine/ihre konkrete Versorgungssituation geeigneten und notwendigen Hilfsmittel auf 
der Basis der vertragsärztlichen Verordnung und des vereinbarten Produktportfolios. 

• Die Aufklärung des Versicherten über seine Ansprüche hinsichtlich einer aufzah-
lungsfreien Versorgung und des freien Produktwahlrechts (Wahl des 10stellers) nach 
diesem Vertrag. 

• Es erfolgte eine sachgerechte, persönliche Einweisung des Versicherten oder erfor-
derlichenfalls dessen Pflegeperson in den bestimmungsmäßigen Gebrauch. Die Ein-
weisung erstreckt sich auf die vom Hersteller vorgegebene fachgerechte Nutzung 
des/der Hilfsmittel(s). Die Einweisung umfasst insbesondere die einzelnen Schritte 
der Stomaversorgung (Vorbereitung der Materialien, Entfernung der Stomaartikel, 
Reinigung und Stomapflege einschließlich der stomaumgebenden Haut, Anlegen der 
Stomaartikel, Nachbereitung). Ziel der Einweisung ist, dass die/der Versicherte in den 
Stand versetzt wird, das/die Hilfsmittel im alltäglichen Gebrauch sicher selbständig zu 
nutzen. Es ist eine allgemeinverständliche Gebrauchsanweisung/Gebrauchsinforma-
tion in deutscher Sprache auszuhändigen.   

• Eine Bemusterung hat entsprechend dem Ergebnis der Bedarfsermittlung mit ver-
schiedenen, individuell geeigneten Produkten gemeinsam mit der Versicherten oder 
dem Versicherten möglichst von verschiedenen Herstelllern bei der Erstversorgung 
oder einem Produktwechsel zu erfolgen.  

• Die gemeinsame Auswahl und Anpassung der Hilfsmittel (10Stellers) an das sich ver-
ändernde Stoma und ggf. Lebensgewohnheiten auf der Basis der vertragsärztlichen 
Verordnung  

 

Der Leistungserbringer ist zur Dokumentation der persönlichen Beratungsgespräche mittels 
einer Protokolldokumentation verpflichtet. Dem Leistungserbringer steht es frei, hierfür An-
lage 07: „ Muster Besuchsprotokoll Stomaversorgung“, Anlage 10: „Muster Beratungsdoku-
mentation“, Anlage 11: „Muster Mehrkostendokumentation“ oder ein inhaltlich vergleichbares 
Dokument zu verwenden. Wird ein von der Anlage 07, Anlage 10 oder Anlage 11 abweichen-
des Dokument verwendet, ist dies der KKH nach Vertragsschluss auf Anforderung durch die 
KKH der KKH zur Kenntnis vorzulegen.  

Der Leistungserbringer hat das persönliche Beratungsangebot mit den o.g. Inhalten allen 
Versicherten anzubieten. Hausbesuche bzw. persönliche Beratungen „vor Ort“ sind nicht 
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durchzuführen, wenn der Versicherte keinen Besuch wünscht. Auch dieses ist vom Leis-
tungserbringer zu dokumentieren. 

Es gilt der Grundsatz, dass die persönlichen Beratungen „vor Ort“ je nach Bedarf im erforder-
lichen Maße, individuell je Versicherten zu erfolgen haben. 

Beispiel 1: 
Der Versicherte berichtet über Veränderungen der Stomaanlage und wünscht eine Überprü-
fung bzw. Anpassung des notwendigen Hilfsmittelbedarfs. 

Beispiel 2: 
Der Versicherte berichtet über Unverträglichkeiten der Hilfsmittelartikel und wünscht eine Be-
ratung über die Versorgungsmöglichkeiten. 

Beispiel 3: 
Der Versicherte berichtet, dass sich die Basisplatte vom Körper vorzeitig löst und wünscht 
eine Beratung über alternative Versorgungsmöglichkeiten (z.B. andere Basisplatten oder an-
deres Pflegemittel). 

Beispiel 4: 
Der Versicherte wünscht die Abgabe der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel im persönli-
chen Termin. 
Anmerkung der KKH. 
Dieser Beratungswunsch übersteigt das erforderliche Maß des Notwendigen. Die reine Belie-
ferung ohne Dienstleistungskomponente erfordert kein persönliches Erscheinen des Leis-
tungserbringers.  

Bezüglich der Qualifikation der Berater gilt Ziffer 2.9. 

2.5. Kostenvoranschlag 

2.5.1. Durchführung einer Versorgung 

Der Leistungserbringer hat der KKH schriftlich die Übernahme der Versorgung mitzuteilen.  
 
Hierzu übermittelt der Leistungserbringer der KKH einen Kostenvoranschlag auf Grundlage 
der Inhalte der vertragsärztliche Verordnung und seiner Bedarfsfeststellung. 
 
Die Übermittlung des Kostenvoranschlags (KVA) an die KKH erfolgt nach Maßgabe der Anlage 
05: "Datenübermittlung“ mit den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben.  
 
Sollte der Leistungserbringer zur akuten Versorgung (z. B. zur Krankenhausentlassung) be-
reits geliefert haben, notiert er die Notwendigkeit der vorherigen Auslieferung auf dem Kosten-
voranschlag.  
Der Kostenvoranschlag ist der KKH innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der vertragsärzt-
lichen Verordnung / Kopie der vertragsärztlichen Verordnung beim Leistungserbringer zu über-
mitteln. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Absendung durch den Leistungs-
erbringer. 
 
Der Kostenvoranschlag ist an die in der Anlage 05: "Datenübermittlung" zu richten. 
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2.5.2. Fortführung einer Versorgung 

Soll die Versorgung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln über den vereinbarten/ge-
nehmigten Versorgungszeitraum fortgesetzt werden, hat der Leistungserbringer frühestens 28 
Tage, spätestens 5 Tage vor Ablauf des genehmigten Versorgungszeitraumes der KKH dieses 
schriftlich mitzuteilen.  
 
Hierzu übermittelt der Leistungserbringer (erneut) einen Kostenvoranschlag nach Maßgabe 
der Anlage 05: „Datenübermittlung“ mit den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben.  
 

2.6. Prüfung der eingereichten Unterlagen/Genehmigung der KKH 

Die KKH prüft die eingereichten Unterlagen und erteilt mit der Genehmigung (Kostenübernah-
meerklärung) dem Leistungserbringer den Versorgungsauftrag für die jeweilige Versorgung 
und den Versorgungszeitraum im darin festgelegten Umfang.  
 
Die KKH hat das Recht, die Genehmigungspflicht in eine Genehmigungsfreiheit umzustellen. 
Dies gilt auch im umgekehrten Fall. Diesbezügliche Änderungen sind spätestens einen Monat 
vor ihrem Wirksamwerden dem Leistungserbringer anzukündigen. 
 

2.6.1. Versorgungszeitraum 

Der von der KKH genehmigte Versorgungszeitraum richtet sich nach den Inhalten des vom 
Leistungserbringer erstellten Kostenvoranschlages nach Maßgabe der der Anlage 05: "Daten-
übermittlung" mit den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben.  

Sofern der Versicherte erstmalig mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu versorgen 
ist, beträgt der genehmigte Versorgungszeitraum 6 Kalendermonate („Erstversorgung“).  

Der genehmigte Versorgungszeitraum beträgt im Übrigen 12 Kalendermonate. Dies gilt auch, 
wenn der Versicherte zuvor durch einen anderen Vertragspartner versorgt wurde. 

Als Zeitraum sind immer die gesamten Kalendermonate anzugeben (z.B. 01.07.2020 – 
30.06.2021). Beginnt die Versorgung während des Monats, ist der tatsächliche Versorgungs-
beginn anzugeben (z.B. 13.07.2020 – 30.06.2021).  
 
2.6.1.1. Nachträgliche Änderung des Versorgungszeitraumes  
Der Versicherte kann sein Wahlrecht unter den Vertragspartnern jederzeit ausüben. Wählt der 
Versicherte während eines bereits genehmigten Versorgungszeitraumes einen anderen Ver-
tragspartner, so wirkt das Wahlrecht zum Monatsersten nach Ausübung des Wahlrechts. Vo-
raussetzung ist, dass der Versicherte für den Kalendermonat noch keine vertragsgegenständ-
lichen Hilfsmittel vom bisherigen Lieferanten in Empfang genommen hat. Hat der Versicherte 
für den folgenden Kalendermonat bereits Hilfsmittel erhalten, wirkt das Wahlrecht zum Mo-
natsersten des Monats, für den der Versicherte noch keine Hilfsmittel erhalten hat. 
 
Die KKH berichtigt in dem Fall die bereits genehmigte Versorgung. 
 
Beispiel: 
Genehmigter Versorgungszeitraum: 01.07.2020 – 30.06.2021 
Der Versicherte wählt am 15.09.2020 einen anderen Vertragspartner. Für den Oktober 2020 
hat der Versicherte vom Leistungserbringer noch keine Hilfsmittel erhalten. 
Das Wahlrecht wirkt zum 01.10.2020 
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Genehmigter Versorgungszeitraum neu: 01.07.2020 – 30.09.2020 
 
 

2.6.2. Vergütungspauschale  

Die Vergütungspauschale gilt für einen Versorgungszeitraum von jeweils einem Kalendermo-
nat.  
Die zu genehmigende Anzahl der Vergütungspauschalen (Anzahl: 6 oder 12) richtet sich nach 
dem zu genehmigenden Versorgungszeitraum. Für Kalendermonate, für die der Leistungser-
bringer den Versicherten für wenigstens einen Kalendertag entsprechend der Leistungsbe-
schreibung zu versorgen hat, wird die volle Vergütungspauschale genehmigt. Eine Preiskür-
zung erfolgt nicht. 
 
Die Vergütungspauschalen können für jeden begonnenen Kalendermonat nur einmal berech-
net/abgerechnet werden. Ein Vergütungsanspruch besteht nicht, wenn der Leistungsanspruch 
eines Versicherten vorübergehend für einen vollen Kalendermonat wegen stationärer Behand-
lung oder Rehamaßnahme wegen des Stomas entfällt. 
 
Der Vergütungsanspruch gegenüber der KKH vermindert sich um die nach § 33 Abs. 8 SGB 
V i.V.m. § 61 SGB V durch den Leistungserbringer einzuziehende Zuzahlung, die für jede 
Monatspauschale zu leisten und direkt vom Versicherten an den Leistungserbringer zu zahlen 
ist. Dies gilt nicht für Versicherte, die eine gültige Befreiungsbescheinigung nach § 62 SGB V 
vorlegen. 
 
Aufgrund der Schwere der Vorerkrankung kommt es in Einzelfällen zu mehreren Stomaanla-
gen (Stoma-Doppel-Anlagen). Jede Anlage ist für sich gesehen individuell zu versorgen. Da-
her werden unterschiedliche Vergütungspauschalen (z.B. Pauschale bei Colostoma und Pau-
schale für Urostoma) auch für den identischen Kalendermonat genehmigt.  
 
Eine doppelläufige Stomaanlage ist hingegen als eine Stomaanlage zu betrachten, weshalb 
für den Kalendermonat nur eine Vergütungspauschale genehmigt wird. 
 
Stomabandagen (Hilfsmittel der Produktgruppe 05) sind nicht Gegenstand der Vergütungs-
pauschalen. Fistelversorgungen fallen nicht unter die definierten Stoma-Versorgungsarten. 
Wund- und Drainageversorgungen außerhalb des Stomabereiches sowie in Einzelfällen erfor-
derliche moderne Wundversorgungen bei Wundheilungsstörungen um den Stomabereich sind 
ebenfalls nicht Gegenstand der Vergütungspauschalen. 
 
Vergütungspauschale bei Colostoma 
Kolostomie = Ein meist am linken Unterbauch künstlich angelegter Dickdarmausgang, der 
nach Entfernung des Mastdarms und/oder Teilen des Dickdarms erforderlich wird.  
 
Vergütungspauschschale bei Ileostoma 
Ileostomie = Ein meist am rechten Unterbauch künstlich angelegter Dünndarmausgang, der 
nach totaler Entfernung des Mast- und Dickdarms erforderlich wird. 
 
Vergütungspauschale bei Urostoma 
Urostomie = Ein meist im rechten und/oder linken oberen Bauchbereich künstlich angelegter 
Harnleiterausgang, der nach Entfernung der Harnblase und der Harnleiter mit einer Niere er-
forderlich wird. Häufig müssen zwei Stomata je eines für den linken und rechten Harnleiter 
angelegt werden. 
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2.7. Lieferung der Hilfsmittel 

2.7.1. Abgabe der Hilfsmittel  

Der Leistungserbringer liefert die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel im medizinisch notwen-
digen Umfang gemäß vertragsärztlicher Verordnung und Genehmigung der KKH (Kostenüber-
nahmeerklärung). 

Die Lieferung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel hat frei Haus bis hinter die Wohnungs-
tür und in neutralen Verpackungen zu erfolgen. Hierbei muss sichergestellt werden, dass die 
Verpackungen keinen Rückschluss auf den Inhalt und die Hilfsmittel zu lassen (z. B. Hersteller- 
oder Produktaufdruck, durch außen angeheftete Lieferscheine).  

Die Hilfsmittel werden in einem gebrauchsfertigen/kompletten Zustand abgegeben.  

2.7.2. Lieferfrist  

Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die Lieferung der Hilfsmittel unverzüglich erfolgt. 
Nach Auftragserteilung oder nach Eingang der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) 
erfolgt die erstmalige Belieferung des Versicherten mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmit-
teln innerhalb von 24 Stunden. Fällt das Fristende auf einen Sonn- oder Feiertag endet die 
Frist am darauf folgenden Werktag. 

Bei den weiteren Folgelieferungen erfolgt die Lieferung in Abstimmung mit dem Versicherten, 
hierzu schlägt der Leistungserbringer dem Versicherten einen regelmäßigen, verbindlichen 
Liefertermin vor.  

Beispiel: 
Die Lieferung des Versorgungsbedarfs für den nächsten Kalendermonat erfolgt jeweils am 
letzten Dienstag eines Kalendermonats. 

Der Leistungserbringer hat die Absprache mit dem Versicherten nachvollziehbar zu dokumen-
tieren und der KKH das Dokument auf Verlangen vorzulegen. Die Lieferungen müssen recht-
zeitig erfolgen, spätestens 3 Tage vor Bedarf. 

Kann der Leistungserbringer die vertraglich vereinbarte Lieferfrist, den mit dem Versicherten 
vereinbarten oder den mit einem Krankenhaus im Rahmen des Überleitmanagements abge-
stimmten Liefertermin im Einzelfall nicht einhalten, informiert der Leistungserbringer die KKH 
unverzüglich. Die KKH wird in dem Fall die Lieferung (individueller Bedarf des Versicherten für 
30 Tage) unter Berücksichtigung des Wahlrechts des Versicherten durch einen anderen Ver-
tragspartner sicherstellen. 

2.7.3. Liefermenge / Lieferturnus 

Die Liefermenge sollte den individuellen Bedarf des Versicherten für einen Kalendermonat 
beinhalten.  

Auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherten kann die Liefermenge auch den Bedarf von 
max. 90 Tagen beinhalten. Der diesbezügliche Wunsch des Versicherten ist in geeigneter 
Weise zu dokumentieren und die Dokumentation ist der KKH auf Verlangen vorzulegen. 
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2.7.4. Kontaktdaten des Leistungserbringers 

Bei Lieferung der Hilfsmittel informiert der Leistungserbringer den Versicherten bzw. dessen 
Pflegeperson in geeigneter Form über seine Kontaktdaten (einschließlich der Servicehotline 
zu Ziff. 2.7.6). 

2.7.5. Einholung einer Empfangsbestätigung / Lieferdokumentation 

Den Lieferungen ist ein Lieferschein beizufügen, der Angaben über Art und Anzahl der abge-
gebenen Hilfsmittel sowie zum Versorgungszeitraum enthält. 

Für jede im Rahmen des Vertrages erbrachte Leistung ist die vom Versicherten bzw. dessen 
gesetzlichen Vertreter eine schriftliche, rechtsverbindlich unterzeichnete Empfangsbestäti-
gung (auch digitale Unterschrift) einzuholen. Erfolgt die Lieferung z. B. durch Kurierdienste 
(DHL, UPS, Hermes ect.), gilt die Angabe der Sendungsverfolgungsnummer in Verbindung mit 
dem Lieferschein als Ersatz einer Empfangsbestätigung.  
 
Ohne Lieferschein und Liefernachweis darf eine Abrechnung nicht erfolgen. Quittierungen, die 
im Voraus erfolgen, sind unzulässig. 
 

2.7.6. Telefonische Beratung und Auftragsannahme 

Der Leistungserbringer gewährleistet eine telefonische Erreichbarkeit von geschulten Fach-
kräften zur Nachbetreuung, Klärung etwaiger Versorgungsprobleme, Auskunft und Beratung 
sowie der Annahme von Aufträgen. Der Leistungserbringer hat hierzu eine Servicehotline 
(mindestens werktags Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr einzurichten und in ausrei-
chendem Umfang zu besetzen, d.h. von allen eingehenden Anrufen sind mindestens 90 % 
persönlich anzunehmen (keine Warteschleife/ kein Sprachtext). 80 % der angenommenen An-
rufe sind in einem Zeitraum von höchstens 20 Sekunden anzunehmen. Eine Gesprächszeitli-
mitierung darf nicht erfolgen. Die für die Versicherten kostenfreie Telefonnummer - mit Aus-
nahme der üblichen Telefonkosten im deutschen Festnetz -  ist dem Versicherten spätestens 
bei Auslieferung des Hilfsmittels bekanntzugeben.  

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, entsprechende Nachweise über das Erreichen der ge-
nannten Prozentwerte nach Aufforderung durch die KKH beizubringen.  

2.7.7. Retourenbearbeitung 

Der Leistungserbringer verpflichtet sich bei berechtigten Reklamationen, die gelieferten Hilfs-
mittel beim Versicherten wieder abzuholen, wahlweise bereits bei Belieferung einen Retouren-
schein beizufügen, damit der Versicherte die Hilfsmittel versandkostenfrei zurücksenden kann. 

2.8. Dokumentation der erbrachten Leistungsbestandteile  

Der Leistungserbringer legt nach der erstmaligen Kontaktaufnahme eine Dokumentation an. 
Die Dokumentation ist so zu führen, dass die Erbringung der einzelnen Leistungsbestandteile 
nach Ziff. 2.2 bis 2.5 sowie 2.7 nachvollziehbar festgehalten werden.  

Der Leistungserbringer aktualisiert im weiteren Verlauf der Versorgung diese Dokumentation 
und übermittelt diese auf Anforderung an die unter Ziff. 2.11 aufgeführte zuständige Stelle. 
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2.9. Personelle Anforderungen 

Zur Sicherstellung einer qualifizierten Versorgung setzt der Leistungserbringer mindestens 
eine Fachkraft für Stomapflege d.h.: Weiterbildungsumfang mindestens 120 Unterrichtsstun-
den zzgl. praktische Einheiten (Inhalte wie “StomaCert – Fachkraft für Stomapflege“ Coloplast 
College) bzw. gleichwertige Qualifikation oder eine der nachstehenden, höherwertigen Quali-
fikationen besitzt ein: 

· nachgewiesene Weiterbildung als Enterostomatherapeut/in mit einem vom WCET 
(World Council of Enterostomal Therapists) anerkannten Abschluss oder 

· nachgewiesene Weiterbildung als Pflegeexperte/in Stoma, Kontinenz, Wunde mit ei-
nem von der FgSKW (Fachgesellschaft Stoma, Kontinenz und Wunde e.V.) anerkann-
ten Abschluss 

Wünscht der Versicherte die persönliche Beratung durch eine Person mit der o.g. Fortbil-
dung/Qualifikation, so hat der Leistungserbringer dem Wunsch stattzugeben. 

Die weiteren vom Leistungserbringer zur persönlichen und Hilfsmittel bezogene Beratung der 
Versicherten eingesetzten Mitarbeiter erfüllen mindestens die folgenden Voraussetzungen: 

· staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder 

· staatlich anerkannte Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder 

· staatlich anerkannte Altenpfleger/in mit dreijähriger Ausbildung  

 und 

· mit ausreichenden Kenntnissen und Fertigkeiten zur Hilfsmittelversorgung von Patien-
ten mit Stomaanlagen im Sinne dieses Rahmenvertrages. 

Für eine telefonische Auftragsannahme und Auslieferung der Hilfsmittel ohne Beratungsbedarf 
kann der Leistungserbringer Mitarbeiter einsetzen, die nicht über eine der o.g. Qualifikationen 
verfügen. Die Anforderungen an das Fachpersonal finden auf diesen Teil der Leistungserbrin-
gung keine Anwendung. 

2.10. Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Krankenhäusern bzw. 
Vertragsärzten 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere § 13 des Rahmenvertrages. 
Ziel des § 128 SGB V ist es, unzulässige Zuwendungen zu verhindern und die ärztliche Un-
abhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten zu wahren. Der § 128 SGB V schützt das 
Wahlrecht des Patienten unter den versorgungsberechtigen Leistungserbringern. Patienten 
sollen ihre Entscheidungen zur Wahl ihres Leistungserbringers unbeeinflusst treffen können. 
Somit schützt die Norm auch den freien Wettbewerb, denn es soll vermieden werden, dass 
sich Leistungserbringer in unzulässiger Weise Wettbewerbsvorteile verschaffen.  
Nachstehend Beispiele unzulässiger Zusammenarbeiten mit Krankenhäusern bzw. Vertrags-
ärzten:  
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Beispiel 1: 
Der Leistungserbringer erbringt unentgeltlich bzw. nicht gegen angemessene Vergütung pfle-
gerische/medizinische Dienstleistungen der Stomatherapie präoperative im Krankenhaus 
d.h. Beteiligung an der präoperativen Anzeichnung. 

Beispiel 2: 
Der Leistungserbringer erbringt unentgeltlich bzw. nicht gegen angemessene Vergütung 
postoperative pflegerische/medizinische Dienstleistungen der Stomatherapie im Kranken-
haus d.h. Desinfektion der Wunde, Wundversorgung, Verbandwechsel und Pflege des künst-
lich geschaffenen Ausgangs 

Beispiel 3: 
Der Leistungserbringer stellt unentgeltlich bzw. nicht gegen angemessene Vergütung 
Stomaartikel für die Dauer des Krankenhausaufenthaltes zur Verfügung. 

Beispiel 4: 
Der Leistungserbringer übernimmt die Stomabehandlung; d.h. Desinfektion der Wunde, 
Wundversorgung, Verbandwechsel und Pflege des künstlich geschaffenen Ausgangs 
(Stoma) bei akuten entzündlichen Veränderungen mit Läsionen der Haut in der Häuslichkeit / 
im allgemeinen Lebensbereich des Versicherten. 

2.11. Zuständige Stelle 

Soweit gemäß dieser Leistungsbeschreibung im Rahmen der Vertragsdurchführung eine Da-
tenübermittlung an die KKH zu erfolgen hat, hat diese an die in der Anlage 05: "Datenüber-
mittlung“ genannte Stelle unter Einhaltung der dort geregelten Anforderungen an die Daten-
übermittlung zu erfolgen.  

2.12. nicht besetzt 

2.13. Kostenvoranschlag 

Soweit der Leistungserbringer gemäß Leistungsbeschreibung einen Kostenvoranschlag (KVA) 
zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag (KVA) grundsätzlich in elektroni-
scher Form (eKV) gemäß der  Anlage 05: „Datenübermittlung“ in der vorgegeben Form an die 
dort benannte Stelle zu übermitteln. 
 



 

* Gilt für Genehmigungen/Kostenvoranschläge ab 01.12.2022; maßgeblich ist das Ausstellungsdatum der Verordnung.  
  Die vor dem 01.12.2022 genehmigten Versorgungen bleiben für die Dauer des Genehmigungszeitraumes unberührt.  

 
 Anlage 02 Preisvereinbarung Stoma_Stand 01.12.2022.docx 

 
Anlage 2 "Preisvereinbarung" (Stand 01.12.2022*) 

 
 

 
Abrechnungs- 
positions-Nr. 

KZ 
HIMI 

Bezeichnung monatliche 
Vergütung 
in € (netto) 

29.99.99.2001 08 Pauschale bei Colostoma 192,40 

29.99.99.2002 08 Pauschale bei Ileostoma 192,40 

29.99.99.2003 08 Pauschale bei Urostoma 192,40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 



Produkt-
nummer

Produktbezeichnung Hersteller lieferfähig

1525051044 Conveen Beinbeutel, Art.-Nr. 5161 / Conveen BeinbeuteColoplast x
1525051064 Conveen Beinbeutel, Nr. 5166/5167 Coloplast x
1525051086 Urimed Tribag Plus, 500 bzw. 800 ml, unsteril, Art.-NB. Braun Melsungen x
1525051090 Beinbeutel, unsteril, Art.-Nrn. 9652, 9653Hollister x
1525051116 Qufora Beinbeutel 750 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, unstMBH-International A/S x
1525051117 Qufora Beinbeutel 500 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, unstMBH-International A/S x

1525053006 Conveen Beinbeutel, Art.-Nr. 5171 Coloplast x
1525053007 Conveen Beinbeutel, Art.-Nr. 5177 Coloplast x
1525053037 InCare Beinbeutel, steril, Art.-Nrn. 9621, 9624, 963Hollister x
1525053054 UROMED-CYSTOBAG Mini 500S/500KS, Art.-Nrn. REF4887/Uromed Kurt Drews KG x
1525053058 Urimed Tribag Plus, 500 bzw. 800 ml, steril, Art.-NrnB. Braun Melsungen x
1525053062 Urin Beinbeutel, steril, Art.-Nrn. 691710, 691750, 6ASID BONZ x
1525053089 Qufora Beinbeutel 750 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, sterMBH-International A/S x
1525053090 Qufora Beinbeutel 500 ml, mit Q-Flow Schwenkhahn, sterMBH-International A/S x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

152505 - Urin-Beinbeutel
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Produkt-
nummer

Produktbezeichnung Hersteller lieferfähig

1525060001 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 57075150 RUSSKA Ludwig Bertram GmbH x
1525060004 Urin-Bettbeutel Nr. 442115/9 442116/7 B. Braun Melsungen AG x
1525060008 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 4425103 B. Braun Melsungen AG x
1525060014 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 70.15 Manfred Sauer o
1525060017 InCare Sekretauffangbeutel, Art.-Nr. 9651Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
1525060025 curion CuriBag Bettbeutel, unsteril, Art.-Nrn. 8060027easycare o

1525061001 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 57076200 RUSSKA Ludwig Bertram GmbH x
1525061004 Medi-Care-Pfrimmer Urinbeutel, Art.-Nr. 28114B. Braun Melsungen AG x
1525061006 Conveen Nachtbeutel, Art.-Nr. 5062 Coloplast GmbH x
1525061010 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 4425022 B. Braun Melsungen AG x
1525061014 Urinbeutel, Art.-Nr. 74.5210.101 - Art.-Nr. 74.5220.1SARSTEDT AG & Co. KG x
1525061021 Urinbettbeutel mit Bodenablauf, Art.-Nrn. 32.105.0-20Unomedical A/S o
1525061024 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 01455 Dr. JUNGHANS Medical GmbH o
1525061025 Conveen Bettbeutel, Art.-Nrn. 21344, 21345, 21346Coloplast x
1525061027 Urin-Bettbeutel, Art.-Nr. 63200300 Willy Behrend GmbH & Co. KG x
1525061034 Conveen Basis Nachtbeutel, Art.-Nr. 21803Coloplast GmbH x
1525061035 Qufora Bettbeutel, Art.-Nr. REF 13850301MBH-International A/S x
1525061050 curion CuriBag Bettbeutel, unsteril, Art.-Nr. 8060026easycare o

1525063000 Medi-Care Pfrimmer Urinbeutel, Art.-Nr. 28115B. Braun Melsungen AG x
1525063009 Conveen Security Plus Bettbeutel, steril, Art.-Nr. 2135Coloplast A/S x
1525063015 InCare Nachtbeutel Art.-Nr. 9650 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

152506 - Urin-Bettbeutel
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Produkt-
nummer

Produktbezeichnung Hersteller lieferfähig

1525070015 CYSTOBAG TK 2000 Comfort REF 4802, CYSTOBAG KV 2000 REF 4805 x
1525070021 Norta Urobag mit Tropfkammer, Art.-Nr. 47587 BSN medical GmbH x
1525070028 UD 3 plus Urindrainage-System, Art.-Nr. 74.5330.010 Sarstedt AG & Co. KG x
1525070032 A6 / A6 Kombi-Kon Urinbeutel/Geschlossenes System, Art.-Nrn. 41 065 1S Unomedical A/S x
1525070033 Urinbeutel UVD-47587 UroVision GmbH x
1525070037 Mono-Flo Homecare/Plus, Art.-Nrn. 2090-2/2120-02, 2090/2120 Covidien Dt. GmbH x
1525070038 Dahlhausen D6 Urindrainagesystem, Art.-Nr. REF 53.712.06.000 P.J. Dahlhausen & Co. GmbH x
1525070039 UROSID Urinbeutel 2 Liter, steril, Art.-Nrn. REF 69 02 10, REF 69 00 90 ASID BONZ GmbH x
1525070041 Qufora Bettbeutel, Art.-Nr. REF 16823201 MBH-International A/S x
1525070043 Ureofix 112 Plus, steril, Art.-Nr. 28431 B. Braun Melsungen AG x
1525070044 bio-UMAXX 2500, Art.-Nrn. BC 25090, BC25110, BC25130 Ucomfor Medical, China x
1525070046 UROSID 2000 S Urinbeutel, Art.-Nrn. 690092, 690212 ASID BONZ GmbH x
1525070049 S-Bag Urindrainagesystem, steril, 2000 ml, Art.-Nr. 850414-000000 Shangshu Senlin, China x
1525070050 Bettbeutel UB2000, Art.-Nr. 04/02/2000/GHC GHC x
1525070065 curion CuriBag Urindrainagesystem steril, Art.-Nr. 8060020 Easycare o

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

152507 - Urin-Auffangbeutel für geschlossene Systeme
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Produkt-
nummer

Produktbezeichnung Hersteller lieferfähig

2926010003 Biotrol System 2 - Beutel, Art.-Nrn. 21535, 21550 /B. Braun Melsungen AG x

2926010012 Assura Stomabeutel midi, Art.-Nrn. 2774 - 2776 / 27Coloplast GmbH x

2926010015 Tandem Kolostomiebeutel 334, Art.-Nrn. 3342 - 3347 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926010020 Dansac-Duo Soft, geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 50Dansac GmbH x

2926010021 Stomocur Soft Klebebeutel für Basisplatte, Art.-Nr.FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926010023 Combihesive Natura Colostomiebeutel, Art.-Nrn. 9677ConvaTec (Germany) GmbH x

2926010025 Dansac-Duo Soft Plus, geschlossener Beutel, Art.-NrDansac GmbH x

2926010026 Assura Stomabeutel maxi, Art.-Nrn. 2784/-85/-86, 28Coloplast GmbH x

2926010029 STOMOCUR clic Basisbeutel, Art.-Nrn. CD 4545 S, CD FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926010030 Conform 2 Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 24400, 24500,Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926010031 Conform 2 Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 25400, 25500Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926010032 Assura Comfort 2-teilig, geschlossen, Art.-Nrn. 123Coloplast GmbH x

2926010035 Dansac Nova 2 geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 1201-Dansac GmbH x

2926010037 STOMOCUR clic Basisbeutel, Art.-Nrn. CD 5757S, CD 5FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926010038 STOMOCUR clic Basisbeutel, Art.-Nrn. CD 7070S, CD 7FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926010039 Esteem Synergy geschlossener Beutel standard/kleinConvaTec (Germany) GmbH x

2926010040 Combihesive Natura Colostomiebeutel, Art.-Nrn. 9679ConvaTec (Germany) GmbH x

2926010041 Almarys Twin plus Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 37240B. Braun Melsungen AG x

2926010042 Easiflex geschlossener Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. Coloplast GmbH x

2926010043 Conform 2 Kolostomiebeutel maxi, Art-Nrn. 24420, 25Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926010053 Conform2 Kolostomiebeutel, maxi, Art.-Nrn. 24520, 2Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926010054 SenSura Click geschlossener Beutel, midi/maxi, Art.Coloplast GmbH x

2926010055 ConSecura geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 0568427, ConvaTec (Germany) GmbH x

2926010057 SenSura Flex geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 10902 Coloplast GmbH x

2926010061 SenSura Click geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 10167Coloplast GmbH x

2926010063 Dansac NovaLife2 Midi, geschlossener Beutel, hautfaDansac A/S x

2926010064 Natura® + Geschlossener Beutel mit Filter, opak, stConvaTec Ltd. x

2926010065 Esteem synergy® + Geschlossener Beutel mit Filter, ConvaTec Ltd. x

2926010066 Dansac NovaLife 2, Art.-Nrn. 1305-43, 1305-55, 1305Dansac A/S x

2926010075 SenSura Mio Flex geschlossen, 2-teilig, Art.-Nrn. 1Coloplast A/S x

2926010076 SenSura Mio Click geschlossen, 2-teilig, Art.-Nrn. Coloplast A/S x

2926011023 Colo forte 12 comfort, Art.-Nrn. CO 2230 S / CO 223FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012006 Karaya Kolostomiebeutel, Art.-Nr. 332 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012009 Biotrol Integrale, Art.-Nrn. 22520 - 22550 / BiotroB. Braun Melsungen AG x

2926012037 Stomadress Plus-Beutel, Art.-Nrn. 964801-964806 / AConvaTec (Germany) GmbH x

2926012042 Biotrol Intregrale Elite, Art.-Nrn. 22620 - 22670 /B. Braun Melsungen AG x

2926012044 Assura Stomabeutel mini, Art.-Nrn. 2431 - 2437 / ArColoplast GmbH x

2926012045 Assura Stomabeutel midi, Art.-Nrn. 2471 - 2479 / ArColoplast GmbH x

2926012046 Assura Stomabeutel maxi, Art.-Nrn. 2511, 2514, 2515Coloplast GmbH x

2926012050 Compact Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 3472 - 3479Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012056 Compact Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 3482 - 3489Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012059 Stomocur protect 12 skintec, Art.-Nrn. CH 3220 S - FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012065 Stomocur brillant Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. CB 30FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012066 Stomocur select Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. CS 3020FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012067 COMPACT Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 3522 - 3529Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012085 STOMOCUR select ALGINAT, Art.-Nrn. CS 3020 A - CS 3FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012086 STOMOCUR brillant ALGINAT, Art.-Nrn. CB3020SA - CB3FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012087 Comfort Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 12130 - 12180Coloplast GmbH x

2926012089 Esteem Colostomiebeutel Opak / Transparent, Art.-NrConvaTec (Germany) GmbH x

2926012096 Dansac Nova Stomabeutel, Art.-Nrn. 801-20 bis 801-5Dansac GmbH x

2926012097 Dansac Nova Stomabeutel, Art.-Nrn. 802-20 bis 802-5Dansac GmbH x

2926012099 Moderma flex Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 22100 bis Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012100 Stomocur select window Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012101 Dansac Nova 1 Maxi, Art.-Nrn. 805-20/806-20Dansac GmbH x

2926012102 Softima Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 43024 - 43616B. Braun Melsungen AG x

2926012103 Moderma flex Kolostomiebeutel, maxi, Art.-Nrn. 2230Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012104 SenSura Kolostomiebeutel midi, Art.-Nrn. 15450 - 15Coloplast GmbH x

2926012105 SenSura Kolostomiebeutel maxi, Art.-Nrn. 15480 - 15Coloplast GmbH x

2926012112 Dansac Nova Life 1, Art.-Nrn. 807-20 bis 807-40, 80Dansac GmbH x

2926012117 Moderma flex Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 22425, 224Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926012118 SenSura Kolostomiebeutel mit Sichtfenster, Art.-NrnColoplast A/S x

2926012119 Dansac NovaLife 1 Midi, geschlossener Beutel, hautfDansac A/S x

2926012120 Dansac NovaLife 1 Maxi, geschlossener Beutel Art.-NDansac A/S x

2926012122 STOMOCUR colo MicroSkin, Art.-Nr. CO 2515 S/CFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012123 STOMOCUR colo MicroSkin mit Hautschutzring, Art.-NrFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926012124 SenSura Mio, 1-teilig geschlossen, Art.-Nrn. 10821-Coloplast A/S x

2926012125 Softima® Active Kolostomie Beutel, Art.-Nrn. 461011B. Braun Melsungen AG x

2926012126 Esteem® + Geschlossener Beutel mit Filter, standardConvaTec Ltd x

2926012139 SenSura Mio geschlossener Beutel, 1-teilig, Art.-NrColoplast A/S x

292601 - geschlossene Beutel
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2926013002 COMPACT Kolostomiebeutel mit konvexer HautschutzplaHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926013003 ASSURA konvex einteilig, geschlossener Beutel, Art.Coloplast GmbH x

2926013005 COMPACT Kolostomiebeutel 359 mit konvexer HautschutHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926013006 Dansac Light Convex Kolostomiebeutel, Art.-Nrn. 257Dansac GmbH x

2926013007 Assura Comfort 1-teilig konvex geschlossen StomabeuColoplast GmbH x

2926013008 Assura Comfort konvex light 1-teilig, Art.-Nrn. 144Coloplast GmbH x

2926013009 Moderma Flex Kolostomiebeutel konvex, maxi, Art.-NrHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

2926013011 Nova 1 x 3, geschlossener Beutel, Standard 3 mm, ArDansac GmbH x

2926013012 Nova 1 Convex geschl. Beutel, Standard 6 mm, Art.-NDansac GmbH x

2926013013 SenSura konvex light, Art.-Nrn. 15401 - 15408, 1541Coloplast GmbH x

2926013019 Dansac NovaLife 1 Convex Midi, geschlossener BeutelDansac A/S x

2926013027 STOMOCUR select window weich konvex, Art.-Nr. CSK 2FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926013028 STOMOCUR select window weich konvex, Art.-Nr. CSK 2FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926013029 STOMOCUR select window weich konvex, Art.-Nr. CSK 2FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

2926013031 Dansac NovaLife 1 Midi Closed Soft Convex mit SichtDansac A/S x

2926013032 Dansac NovaLife 1 Midi Closed Soft Convex mit SichtDansac A/S x

2926013034 Dansac NovaLife 1 Maxi Closed Soft Convex mit SichtDansac A/S x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.02.0020 Dansac-Duo Soft, Ileo-Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 51Dansac GmbH x
29.26.02.0022 Combihesive Natura Ausstreifbeutel, Art.-Nr. 967751ConvaTec Ltd. x
29.26.02.0029 STOMOCUR soft ileo, Art.-Nrn. IHF3445S, IHF3445CFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.0034 Assura Comfort Ausstreifbeutel, Art.-Nr. 13924 bis Coloplast GmbH x
29.26.02.0035 Conform 2 Ileostomiebeutel, Art.-Nrn. 23720, 24720,Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.0039 Dansac Nova 2 Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 1213-36 - Dansac GmbH x
29.26.02.0043 Esteem Synergy Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 409349 - ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.0045 Conform 2 Ausstreifbeutel mit Lock'n Roll VerschlusHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.0046 Conform 2 Ausstreifbeutel mit Lock'n Roll VerschlusHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.0049 Esteem synergy Ausstreifbeutel mit InvisiClose-AuslConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.0051 Dansac Nova 2 Fold Up, Art.-Nrn. 1215-36 - 1216-70Dansac GmbH x
29.26.02.0052 Combihesive Natura Ausstreifbeutel mit InvisiClose-ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.0053 Easiflex Ausstreifbeutel mit Hide-Away Auslass + FiColoplast GmbH x
29.26.02.0055 Softima Key Ileostomiebeutel, Art.-Nrn. 63340 bis 6B. Braun Melsungen AG x
29.26.02.0061 Dansac Nova 2 Fold Up Large, Art.-Nrn. 1221-55, 122Dansac GmbH x
29.26.02.0062 SenSura Click Ausstreifbeutel, midi/maxi, Art.-Nrn.Coloplast GmbH x
29.26.02.0063 ConSecura Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 0569579, 05695ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.0064 STOMOCUR clic ileo Beutel Safe Seal mit Window, ArtFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.0065 STOMOCUR clic ileo Beutel Safe Seal mit Window und FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.0070 STOMOCUR clic ileo Beutel "safe seal" mit Filter, AFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.0072 SenSura Flex Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 10311 bis 1Coloplast GmbH x
29.26.02.0077 SenSura Click Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 10367, 103Coloplast GmbH x
29.26.02.0081 Dansac NovaLife 2 Maxi, Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. Dansac A/S x
29.26.02.0082 Dansac NovaLife 2 Midi, Ausstreifbeutel, hautfarbenDansac A/S x
29.26.02.0083 Natura® + Ausstreifbeutel mit InvisiClose®-VerschluConvaTec Ltd. x

29.26.02.2000 K-Flex-Universalbeutel, Art.-Nrn. 2900, 2904Coloplast GmbH x
29.26.02.2004 Karaya-Ausstreifbeutel, Art.-Nr. 322 / Art.-Nr. 327Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.2038 Assura Ausstreifbeutel maxi, Art.-Nrn. 2520, 2524, Coloplast GmbH x
29.26.02.2044 Stomadress-Plus-Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 964722, ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.2049 Stomocur protect ILEO, Art.-Nrn. IH 3020 S - IH 304FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.2054 Dansac Solo Infant Art.-Nr. 818-00, 818-10 / Art.-NDansac GmbH x
29.26.02.2074 Assura Comfort einteilige Ileostomieversorgung, ArtColoplast GmbH x
29.26.02.2084 Assura Comfort einteilige Ileostomieversorgung, ArtColoplast GmbH x
29.26.02.2086 Moderma flex Ileostomiebeutel anatomische Form, ArtHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.2088 Moderma flex Ileostomiebeutel mit Lock'n Roll VerscHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.2091 Esteem Ausstreifbeutel einteilig, groß, (One-Piece ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.2092 Moderma flex Ileostomiebeutel mit Lock'n Roll VerscHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.2094 Dansac Nova 1 Fold Up, Art.-Nrn. 823-15 - 824-15Dansac GmbH x
29.26.02.2095 Esteem Ausstreifbeutel mit Invisi Close-Verschluss,ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.2098 Nova 1 Fold Up, Medi, Art.-Nrn. 825-15, 826-15Dansac GmbH x
29.26.02.2099 Nova 1 Fold Up, Maxi, Art.-Nrn. 815-15, 816-15Dansac GmbH x
29.26.02.2100 SenSura Ileostomiebeutel mit Hyde-away Auslass, midColoplast GmbH x
29.26.02.2101 SenSura Ileostomiebeutel mit Hyde-away Auslass, maxColoplast GmbH x
29.26.02.2102 Ileomate Ileostomiebeutel medium beige, Art.-Nrn. IEuroTec GmbH x
29.26.02.2120 Moderma Flex Ausstreifbeutel, plan, maxi, oval, ArtHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.2121 STOMOCUR protect ileo Beutel "safe seal", ohne FiltFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.2122 STOMOCUR protect ileo Beutel "safe seal", mit FilteFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.2126 Dansac NovaLife 1 Midi, Ausstreifbeutel, hautfarbenDansac A/S x
29.26.02.2127 Dansac NovaLife 1 Maxi, Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. Dansac A/S x
29.26.02.2129 Sotftima® Active Ileostomie Beutel, Art.-Nrn. 46202B. Braun Medical S.A.S. x
29.26.02.2130 Estrem®+ InvisiClose, Austreifbeutel mit Filter, ArConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.2141 Eakin Ausstreifbeutel Standard 560 ml, Art.-Nrn. 83Eakin GmbH x
29.26.02.2144 STOMOCUR protect ileo safe seal Alginat mit window,FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.02.3000 Marlen Ultra einteilig Ausstreifbeutel K/LW, Art.-NColoplast GmbH x
29.26.02.3004 Ausstreifbeutel mit konvexer Hautschutzplatte, Art.Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.3007 COMPACT Ausstreifbeutel 328 mit konvexer HautschutzHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.3008 Dansac InVent Convex S Ausstreifbeutel, Nrn. 343-20Dansac GmbH x
29.26.02.3009 Assura Comfort 1-teilig konvex mit Hide-away AuslasColoplast GmbH x
29.26.02.3010 Assura Comfort konvex light mit Hide-away Auslass, Coloplast GmbH x
29.26.02.3011 Moderma Flex Ausstreifbeutel, konvex, maxi, Art.-NrHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.02.3012 Nova 1 Fold Up X 3 Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 861-1Dansac GmbH x
29.26.02.3013 Nova 1 Fold Up Convex Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 84Dansac GmbH x
29.26.02.3014 Nova 1 Fold Up Soft Convex Ausstreifbeutel, Art.-NrDansac GmbH x
29.26.02.3015 Esteem InvisiClose Ausstreifbeutel konvex, Art.-NrnConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.02.3016 SenSura konvex light, Art.-Nrn. 15205 - 15509, 1553Coloplast GmbH x
29.26.02.3023 Esteem® + Ausstreifbeutel mit InvisiClose®-VerschluConvaTec Ltd x
29.26.02.3025 Welland Flair Active Curvex Ausstreifbeutel, Art.-NWelland Medical Limited x
29.26.02.3026 Dansac NovaLife 1 Convex Midi, Ausstreifbeutel, ArtDansac A/S x

292602 - Ausstreifbeutel 
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29.26.02.3028 Dansac NovaLife 1 Convex Midi, Ausstreifbeutel, ArtDansac A/S x
29.26.02.3030 Dansac NovaLife 1 Convex Maxi, Art.-Nrn. 941-59, 94Dansac A/S x
29.26.02.3031 STOMOCUR protect ileo "safe seal", Art.-Nr. VIFK 20FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.3038 STOMOCUR protect ileo "safe seal" Alginat weich konFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.3039 STOMOCUR protect ileo "safe seal" Alginat weich konFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.02.3040 Dansac NovaLife 1 Maxi Open Soft Convex mit SichtfeDansac A/S x
29.26.02.3041 Dansac NovaLife 1 Maxi Open Soft Convex mit SichtfeDansac A/S x
29.26.02.3043 Dansac NovaLife 1 Midi Open Soft Convex mit SichtfeDansac A/S x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.03.0014 Assura Urostomiebeutel maxi, Art.-Nr. 1754/1755Coloplast GmbH x

29.26.03.0015 Assura Urostomiebeutel midi/maxi Art.-Nr. 1751/1752Coloplast GmbH x

29.26.03.0016 Tandem Urostomiebeutel Nr. 3902-3907Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.0019 Dansac Duo Soft Urostomiebeutel mit Rastring, Nr. 4Dansac GmbH x

29.26.03.0021 Combihesive Natura Urostomiebeutel mit Hahn, Nr. 96ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.03.0022 Combihesive Natura Urostomiebeutel m. Hahn/klein, NConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.03.0023 Combihesive Natura Urostomieb. Standard/Klein, Nr. ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.03.0026 Conform 2 Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 23730 - 25830Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.0027 STOMOCUR clic Urostomiebeutel, Art.-Nrn. UD 3838 C,FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.03.0028 Assura Uro Mehrkammerbeutel, Art.-Nrn. 14214 - 1421Coloplast GmbH x

29.26.03.0030 Dansac Nova 2 Urostomie, Art.-Nrn. 1217-36 - 1218-5Dansac GmbH x

29.26.03.0041 Conform 2 Urostomiebeutel, Art-Nr. 27830Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.0044 SenSura Click Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 11841 - 11Coloplast GmbH x

29.26.03.0045 SenSura Flex Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 11821, 1182Coloplast GmbH x

29.26.03.1008 Stomocur uro, Art.-Nrn. UR 2315 C bis UR 2345 CFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.03.2009 Assura Urostomiebeutel Uro maxi, Art.-Nrn. 5580, 55Coloplast GmbH x

29.26.03.2013 Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 1400, 1401 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.2014 COMPACT Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 1440 - 1449Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.2015 Stomocur uro, Art.-Nrn. UR 2415 C - UR 2445 CFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.03.2021 Moderma flex Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 29100, 2950Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.2022 Moderma flex Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 29120, 2912Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.2023 Esteem Urostomiebeutel mit KnickverschlussConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.03.2025 Assura Uro Mehrkammerbeutel, Art.-Nrn. 14211, 14212Coloplast GmbH x

29.26.03.2033 SenSura Urostomiebeutel, Art.-Nrn. 11801, 11802, 11Coloplast GmbH x

29.26.03.2034 Moderma Flex Urostomiebeutel plus Haftrand, Art.-NrHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.2048 SenSura Mio Uro Mehrkammerbeutel, 1-teilig. Art.-NrColoplast A/S x

29.26.03.3003 COMPACT Urostomiebeutel mit konvexer HautschutzplatHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.3004 ASSURA konvex einteilig URO, Art.-Nrn. 12991 - 1299Coloplast GmbH x

29.26.03.3006 Moderma Flex Urostomiebeutel konvex, maxi, Art.-NrnHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.3007 Dansac Nova 1 Urostomie, Art.-Nrn. 891-12 bis 891-3Dansac GmbH x

29.26.03.3008 Assura Uro Mehrkammerbeutel konvex light, Art.-Nrn.Coloplast GmbH x

29.26.03.3009 Nova 1 Urostomie Convex, Art.-Nrn. 89424, 89437, 89Dansac GmbH x

29.26.03.3010 Softima Uro Silk konvex, Art.-Nrn. 43915 - 43923B. Braun Melsungen AG x

29.26.03.3014 SenSura Urostomiebeutel konvex light, Art.-Nrn. 118Coloplast GmbH x

29.26.03.3015 Moderma Flex Urostomiebeutel konvex plus Haftrand, Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.03.3023 STOMOCUR uro weich konvex mit window, Art.-Nr. URK FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.04.0001 Stomadress Stomakappe, Art.-Nr. 964705ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.04.0011 Assura Stomakappe Nr. 2804, 2805 Coloplast GmbH x

29.26.04.0015 Stomakappe Nr. 2501 Coloplast GmbH x

29.26.04.0016 Stomocur cap, Art.-Nrn. CC 3020 S, CC 3025 S, CC 30FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.04.0020 COMPACT Stomakappe, Art.-Nrn. 3192, 3193, 3194Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.0023 Stomocur cap mini, Art.-Nr. CCM 3620 SFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.04.0028 Biotrol Petite Stomakappe, Art.-Nr. 25015B. Braun Melsungen AG x

29.26.04.0029 Biotrol Petite Stomakappe, Art.-Nr. 25015B. Braun Melsungen AG x

29.26.04.0030 Dansac Nova Mini Cap, Art.-Nrn. 829-20 - 829-50Dansac GmbH x

29.26.04.0032 Stomakappe, Art.-Nrn. 3184, 3186 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.1000 Stomadress Plus Minibeutel, Art.-Nrn. 964731, 96473ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.04.1003 Hollister Minibeutel, Art.-Nrn. 3142 - 3149Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.1013 Stomocur protect mini, Art.-Nr. CM 3610 S / Art.-NrFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.04.1035 Dansac Nova Medi Kolostomiebeutel, Art.-Nr. 803-2 bDansac GmbH x

29.26.04.1037 Combihesive Natura geschl. Mini-/Midibeutel, Art.-NConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.04.1038 Conform 2 Ausstreifbeutel Mini mit Lock'n Roll VersHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.1040 Nova 2 Fold Up Medi Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. 1219Dansac GmbH x

29.26.04.1050 SenSura Kolostomiebeutel mini, Art.-Nrn. 15410, 154Coloplast GmbH x

29.26.04.1051 SenSura Ileostomiebeutel mit Hyde-away-Auslass miniColoplast GmbH x

29.26.04.1052 Conform 2 Kolostomiebeutel, mini, Art.-Nrn. 24410, Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.1053 Pouchkins Ausstreifbeutel für Kinder, plan, Art.-NrHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.04.1060 SenSura Click Ausstreifbeutel, mini, Art.-Nrn. 1035Coloplast GmbH x

29.26.04.1063 Dansac NovaLife 1 Mini, geschlossener Beutel, hautfDansac GmbH x

29.26.04.1064 Dansac NovaLife 2 Mini, geschlossener Beutel, hautfDansac A/S x

29.26.04.1066 Dansac NovaLife 1 Mini, Ausstreifbeutel, Art.-Nrn. Dansac A/S x

29.26.04.1067 SenSura Mio, 1-teilig geschlossen, Art.-Nr. 10812Coloplast A/S x

29.26.04.1073 Softima® Mini, Art.-Nrn. 43212DE, 43220DE, 43225DE,B. Braun Melsungen AG x

29.26.04.1092 SenSura Mio Flex geschlossen, 2-teilig, Art.-Nr. 12Coloplast A/S x

29.26.04.1095 SenSura Mio geschlossener Beutel, 1-teilig, Art.-NrColoplast A/S x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

292604 - Stomakappen / Minibeutel 
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.05.0043 ASSURA Basisplatten, Art.-Nrn. 2884, 2885, 2886Coloplast GmbH x
29.26.05.0044 Dansac-Duo Soft, Basisplatte für Urostomiebeutel, ADansac GmbH x
29.26.05.0049 Assura Basisplatte für Kinderversorgung, Art.-Nr. 2Coloplast GmbH x
29.26.05.0050 Assura Basisplatte, Art.-Nrn. 2894, 2895, 2896 Coloplast GmbH x
29.26.05.0053 Stomocur Soft Basisplatte, Art.-Nrn. CH 3320 - CH 3FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.05.0054 Dansac-Duo Soft, Basisplatte, Art.-Nrn. 53615 - 555Dansac GmbH x
29.26.05.0067 Combihesive Natura Basisplatten, Art.-Nrn. 967721, ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0074 TANDEM Basisplatte Nr. 3762, 3763, 3767 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0075 ASSURA Basisplatten, vorgestanzt, Nr. 12840 - 12848Coloplast GmbH x
29.26.05.0077 STOMOCUR clic Basisplatte, Art.-Nrn. CD 4520 - CD 4FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.05.0078 Conform 2 Basisplatte, Art.-Nrn. Nrn. 24100, 24130,Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0079 Conform 2 Basisplatte, Art.-Nrn. 25145, 25150, 2510Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0082 Dansac Nova 2 Hautschutzplatte Nrn. 1136-15 - 1155-Dansac GmbH x
29.26.05.0083 Assura Basisplatte Extra Nrn. 2831, 2832, 2833Coloplast GmbH x
29.26.05.0086 STOMOCUR clic Basisplatte, Art.-Nrn. CD 7020 - CD 7FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.05.0087 Conform 2 Basisplatte für Urostomie, Art.-Nrn. 3312Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0088 STOMOCUR clic Basisplatte uro, Art.-Nrn. UD 3815 - FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.05.0089 Esteem Synergy Stomahesive Flexible HautschutzplattConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0090 Combihesive Natura Haftgelatine-Basis Art.-Nrn. 967ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0091 STOMOCUR Floating Flange FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.05.0092 Esteem Synergy Stomahesive Hautschutzplatte, Art-NrConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0094 Assura Basisplatte Extra Art.-Nrn. 14250-14252, 142Coloplast GmbH x
29.26.05.0095 Combihesive Natura Stomahesive-Basis, Art.-Nrn. 410ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0096 Easiflex Basisplatten Assura, Art.-Nrn. 14301/14302Coloplast GmbH x
29.26.05.0097 Easiflex Basisplatten Extra, Art.-Nrn. 14304/14305,Coloplast GmbH x
29.26.05.0101 Almarys Twin+ Trägerplatte, plan, Art.-Nrn. 36240, B. Braun Melsungen AGb x
29.26.05.0102 Softima Key Trägerplatten, Art.-Nrn. 63040, 63050, B. Braun Melsungen AGb x
29.26.05.0103 Conform 2 Basisplatten plus, Haftrand, plan, Art.-NHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0117 Conform 2 FlexWear Basisplatten, plan, Art.-Nrn. 33Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.0121 SenSura Click Basisplatte, Art.-Nrn. 10001 bis 1003Coloplast GmbH x
29.26.05.0122 ConSecura Basis mit flexibler Klebefläche, Art.-NrnConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0125 SenSura Flex Basisplatte, Art.-Nrn. 10101, 10102, 1Coloplast GmbH x
29.26.05.0129 SenSura Click Xpro Basisplatte mit GürtelbefestigunColoplast GmbH x
29.26.05.0130 SenSura Flex Xpro Basisplatte, Art.-Nrn. 10104, 101Coloplast GmbH x
29.26.05.0132 Dansac NovaLife 2 plane Basisplatte, Rastring 36, ADansac A/S x
29.26.05.0133 Dansac NovaLife 2 plane Basisplatte, Rastring 43 unDansac A/S x
29.26.05.0134 Esteem synergy® flache, modellierbare Basis mit hydConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.0140 Conform 2 Flextend Basisplatte mit und ohne HaftranHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.05.1026 Combihesive Natura Basisplatten, Art.-Nrn. 967724, ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1028 TANDEM Basisplatte, Art.-Nrn. 3702, 3703, 3704, 370Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.1039 Conform 2 Basisplatte 271/272, Art.-Nrn. 27100, 271Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.1041 Dansac Nova 2 Hautschutzplatte, Art.-Nrn. 1170-15, Dansac GmbH x
29.26.05.1042 Esteem Synergy Stomahesive Flexible HautschutzplattConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1043 Esteem Synergy Stomahesive Flexible HautschutzplattConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1044 Combihesive Natura Haftgelatine-Basis, Art.-Nrn. 96ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1046 Combihesive Natura Stomahesive-Basis Art.-Nrn. 4102ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1047 Easiflex Basisplatten Assura Art.-Nrn. 14303 Coloplast GmbH x
29.26.05.1048 Easiflex Basisplatten Extra Art.-Nrn. 14306 Coloplast GmbH x
29.26.05.1049 Combihesive Natura Basisplatte mit quadratischer, fConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1050 Esteem synergy Basisplatten mit hydrokolloidem HaftConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1051 Easiflex Basisplatten Assura, Haftzone 90 mm, Art.-Coloplast GmbH x
29.26.05.1053 Conform 2 Basisplatten plus, Haftrand, plan, Art.-NHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.05.1061 Combihesive Natura modellierbare Basisplatte, Art.-ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1062 ConSecura Basis mit flexibler Klebefläche, Art.-NrnConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.05.1064 SenSura Flex Basisplatte, Art.-Nr. 10103 Coloplast GmbH x
29.26.05.1066 SenSura Click Basisplatte, Art.-Nrn. 10004, 10041Coloplast GmbH x
29.26.05.1070 Dansac NovaLife 2 plane Basisplatte, Rastring 70; ADansac A/S x

29.26.05.2030 SenSura Flex Basisplatte, Art.-Nr. 10108 Coloplast GmbH x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

292605 - Basisplatten 
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.06.0015 Assura convexe Basisplatten, Art.-Nrn. 12701 - 1270Coloplast GmbH x
29.26.06.0020 TANDEM Basisplatte, Art.-Nrn. 3730, 3731, 3732, 373Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.0021 Dansac Duo Soft Convex-Haftplatte, Art.-Nrn. 736-15Dansac GmbH x
29.26.06.0025 Conform 2 Basisplatte konvex, Art.-Nrn. 25300 bis 2Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.0026 Conform 2 Basisplatte konvex, Art.-Nrn. 24300 bis 2Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.0028 STOMOCUR Basisplatte konvex, Art.-Nrn. CDK 4515 - CFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0029 Assura Basisplatte Extra konvex, Nrn. 14243, 14246,Coloplast GmbH x
29.26.06.0030 Assura Basisplatte convex light, Art.-Nrn. 14261, 1Coloplast GmbH x
29.26.06.0031 Combihesive Natura Basis Convex, Art.-Nrn. 965261 -ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.06.0032 Dansac Nova 2 Standard Convex, Art.-Nrn. 1536-15 - Dansac GmbH x
29.26.06.0034 Dansac Nova 2 Soft Convex, 5 mm, Art.-Nrn. 1443-18,Dansac GmbH x
29.26.06.0036 Dansac Nova 2 Soft Convex, 3 mm, Art.-Nrn. 1343-15 Dansac GmbH x
29.26.06.0038 Assura Basisplatte Extra konvex, Art.-Nrn. 14232 - Coloplast GmbH x
29.26.06.0040 Combihesive Natura konvexe Basisplatte, Art.-Nrn. 1ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.06.0041 Assura Basisplatte Extra konvex light, Art.-Nrn. 14Coloplast GmbH x
29.26.06.0042 Almarys Twin+ Trägerplatte, konvex, Art.-Nrn. 36342B. Braun Melsungen AG x
29.26.06.0043 Conform 2 Basisplatten plus, Haftrand, konvex, Art.Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.0051 Conform 2 FlexWear Basiplatten plus Haftrand, konveHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.0055 SenSura Click Basisplatte, konvex light, Art.-Nrn. Coloplast GmbH x
29.26.06.0056 SenSura Flex Basisplatte konvex light, Art.-Nrn. 11Coloplast GmbH x
29.26.06.0058 SenSura Click Xpro Basisplatte, konvex light, mit GColoplast GmbH x
29.26.06.0061 STOMOCUR clic floating flange Basisplatte, konvex, FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0062 STOMOCUR clic floating flange Basisplatte, konvex, FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0063 STOMOCUR clic floating flange Basisplatte, konvex, FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0064 STOMOCUR clic floating flange Basisplatte, konvex, FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0065 Dansac NovaLife 2 Convex, Art.-Nrn. 1943-10, 1943-2Dansac A/S x
29.26.06.0067 X CFK 4515 V2 STOMOCUR, Art.-Nr. X CFK 4515 V2FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0069 STOMOCUR clic floating flange Basisplatte, Art.-Nr.FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.06.0072 Conform 2 Flextend Basisplatte mit und ohne HaftranHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.06.1004 TANDEM Basisplatte, Art.-Nrn. 3739, 37310, 37311Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.1009 TANDEM Basisplatte, Art.-Nrn. 3735, 3736, 3737, 373Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.1010 Conform 2 Basisplatte konvex, Art.-Nr. 27300Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.1011 Dansac Nova 2 Standard Convex, Art.-Nrn.1555-15, 15Dansac GmbH x
29.26.06.1012 Dansac Nova 2 Soft Convex, 5 mm, Art.-Nrn. 1455-32,Dansac GmbH x
29.26.06.1013 Dansac Nova 2 Soft Convex, 3 mm, Art.-Nrn. 1355-15,Dansac GmbH x
29.26.06.1014 Esteem synergy Mouldable Durahesive Convex Skin BarConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.06.1015 Combihesive Natura modellierbare konvexe BasiplatteConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.06.1017 Conform 2 Basisplatten plus, Haftrand, konvex, Art.Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.06.1022 SenSura Click Basisplatte, konvex, light, Art.-Nr. Coloplast GmbH x
29.26.06.1024 SenSura Flex Xpro Basisplatte, konvex light, Art.-NColoplast GmbH x
29.26.06.1026 Dansac NovaLife 2 Convex, Art.-Nrn. 1955-10, 1955-3Dansac A/S x
29.26.06.1027 Dansac NovaLife 2 Convex, gew. Basisplatte mit inteDansac A/S x
29.26.06.1028 Conform 2 Flextend Basisplatte mit und ohne HaftranHollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern
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Produkt-nummer Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.07.0029 Brava Hautschutzplatten, Art.-Nr. 3210 Coloplast GmbH x
29.26.07.0030 Stomahesive Hautschutzplatte, Art.-Nr. 964641 ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.07.0031 Hollister-Hautschutzplatte, Art.-Nr. 7700 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.07.0045 STOMOCUR Hautschutzplatte, Art.-Nr. CT 101006 FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.07.1018 Brava Hautschutzplatten, Art.-Nr. 3215 Coloplast GmbH x
29.26.07.1023 Stomocur Hautschutzplatte elliptisch Nr. CH 4420 FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.07.1024 STOMOCUR Hautschutzplatte, Art.-Nr. CT 151506 FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

292607 - Hautschutzplatten / -rollen 
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.08.0021 Iryflex-Irrigator Art.-Nr. 25065 B. Braun Melsungen AG x
29.26.08.0023 Irrigations-Set Nr. 30-90047-2620 Dansac GmbH x
29.26.08.0029 VISI-FLOW-Irrigator, Art.-Nr. 967991 ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.08.0036 Assura Irrigations-Set, Art.-Nr. 12830 Coloplast GmbH x

29.26.08.2014 Hollister Irrigations-Ausstreifbeutel, Art.-Nr. 772Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.08.2015 Schlauchbeutel Art.-Nr. 25061 B. Braun Melsungen AG x
29.26.08.2022 Pro Aktiv Combifix-Schlauchbeutel, Art.-Nrn. 976954Dipl. - Ing. H. Schaefers Medizintechnik GbR x
29.26.08.2024 Stomadress Irrigationsbeutel, Art.-Nr. 964855ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.08.2027 DANSAC Irri-Drain Irrigationsschlauchbeutel mit HauDansac GmbH x
29.26.08.2028 DANSAC Irri-Drain Irrigationsschlauchbeutel mit RasDansac GmbH x
29.26.08.2030 Assura Entleerungsschlauch, Art.-Nrn. 12834, 12835,Coloplast GmbH x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern
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Produkt-
nummer

Produktbeschreibung Hersteller lieferfähig

29.26.10.0001 Hautschutzpaste, Art.-Nr. 964561 ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.10.0003 Karayapaste Nr. 7910 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.0010 Soft-Paste Nr. 30-77550-0000 Dansac GmbH x
29.26.10.0011 Stomahesive Adhäsivpaste Nr. 645331ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.10.0012 Paste Nr. 2650 Coloplast GmbH x
29.26.10.0016 Adapt Paste, Art.-Nr. 79301 Coloplast GmbH x
29.26.10.0019 Brava Modellierstreifen, Art.-Nr. 2655 Coloplast GmbH x
29.26.10.0020 STOMOCUR Hautschutzpaste Art.-Nrn. CP 2050 / CP 203FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.10.0021 Adapt Hautschutzpaste, Art.-Nr. 79300Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.0023 Eakin Cohesive modellierbarer Hautschutz, Art.-Nrn.Eakin GmbH x
29.26.10.0026 Brava Paste, Art.-Nr. 12050,12051 Coloplast A/S x
29.26.10.0027 Eakin Cohesive Hautschutzpaste 60g, Art.-Nr. 839010Eakin GmbH x

29.26.10.1000 Adhäsive-Pulver Nr. 960723 ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.10.1005 Adapt Hautschutzpuder, Art.-Nr. 7906 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.1006 Brava Hydrokolloid-Puder, Art.-Nr. 1907Coloplast A/S x

29.26.10.2000 Hautschutztücher Nr. 976880/7 B. Braun Melsungen AG x
29.26.10.2001 Comfeel Reinigungslotion Nr. 4715 Coloplast GmbH x
29.26.10.2005 Skin Lotion-Tücher Nr. 71000 Dansac GmbH x
29.26.10.2009 Simcare Derma-gard Hautschutztücher, Art.-Nrn. P37-Coloplast GmbH x
29.26.10.2011 InCare Hautschutz- und Pflegetuch, Art.-Nr. 9837Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.2013 Cavilon Hautschutzlotion, Art.-Nrn. 3343 P, 3343 un3M Deutschland GmbH x
29.26.10.2014 Cavilon Spray, Art.-Nr. 3346 3M Deutschland GmbH x
29.26.10.2016 Silesse™ reizfreier Hautschutzfilm - Tücher, Art.-NConvaTec Ltd. x
29.26.10.2017 Silesse™ reizfreier Hautschutzfilm - Spray, Art.-NrConvaTec Ltd. x
29.26.10.2019 Cutimed Protect Applikator - Hautschutzfilm, Art.-NBSN medical GmbH x
29.26.10.2020 Cutimed Protect Spray - Hautschutzfilm, Art.-Nrn. 7BSN medical GmbH x

29.26.10.3002 Comfeel Reinigungslotion, Art.-Nr. 4710Coloplast GmbH x
29.26.10.3005 Anus-Praetin Heinrich Caroli e.K. x
29.26.10.3007 Skin Lotion Nr. 70000 / Nr. 75000 Dansac GmbH x
29.26.10.3009 Coloplast Aktiv Schutzcreme, Art.-Nr. 8M-102-01Dansac GmbH x
29.26.10.3013 InCare Pflege- und Hautschutzcreme Nr. 7220Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.3014 InCare Reinigungslotion Nr. 7210 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.3017 Dansac Skin Creme, Art.-Nr. 085-00 Dansac GmbH x
29.26.10.3019 STOMOCUR safety Hautschutzpflegemittel, Art.-Nrn. SFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.10.3020 Comfeel-Schutzcreme, Art.-Nr. 4720 Coloplast GmbH x

29.26.10.4000 Dermasol, Art- Nrn. 9105, 9110 Coloplast GmbH x
29.26.10.4001 Pflasterentferner Nr. 7731 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x
29.26.10.4012 ConvaCara Hautreinigungstuch Nr. 964781ConvaTec (Germany) GmbH x
29.26.10.4014 Niltac™ Pflasterentferner-Tücher, Art.-Nr. 420788ConvaTec Ltd. x
29.26.10.4015 Niltac™ Pflasterentferner-Spray, Art.-Nr. 420787ConvaTec Ltd. x
29.26.10.4020 Stomocur EmplaSectal Pflasterentferner, SprayFOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x
29.26.10.4023 Wipe Away Klebstoffentferner, Art.-Nr. WA1SALTS Healthcare Ltd. x
29.26.10.4026 Eakin Release Pflasterentferner Spray, Art.-Nr. 839Eakin GmbH x

29.26.10.5001 Haftspray Nr. 7730 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

292610 - Pflegemittel
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Produkt-
nummer

Produktbezeichnung Hersteller lieferfähig

29.26.11.0001 Adapt Gürtel, Art.-Nrn. 7299 und 7300 Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.0005 Leibgürtel Art.-Nr. 30-09000-000 Dansac GmbH x

29.26.11.0019 Brava Gürtel (lang), Art.-Nrn. 0421, 0422, 0423, 04Coloplast A/S x

29.26.11.0020 Gürtel Art.-Nr. 964686 ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.11.0021 Almarys Twin Gürtel für Stomabeutel, Art.-Nr. 31780B. Braun Melsungen AG x

29.26.11.2000 Hautschutzring Art.-Nr. 2310-2350 Coloplast GmbH x

29.26.11.2009 Dansac GX-tra Hautschutzringe, Art.-Nrn. 725-20, 72Dansac GmbH x

29.26.11.2011 STOMOCUR Hautschutzringe, Art.-Nrn. CT 6010 - CT 60FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH x

29.26.11.2012 ADAPT Hautschutzringe, Art.-Nrn. 79520, 79530, 7954Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.2013 ADAPT Hautschutzringe, Art.-Nrn. 7855, 7806Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.2022 Brava Modellierbarer Hautschutzring, Art.-Nrn. 1203Coloplast A/S x

29.26.11.2026 Dansac Seal - Hautschutzring, Art.-Nrn. 070-20, 070Dansac A/S x

29.26.11.2030 Stomahesive® Hautschutzringe, Art.-Nrn. 413503 - 41ConvaTec Ltd. x

29.26.11.5004 Iryfix-Stomaverschlusskappe, Art.- Nr. 25014B. Braun Melsungen AG x

29.26.11.5006 Assura Kolostomieverschluss, Art.-Nrn. 2141, 2142, Coloplast GmbH x

29.26.11.6068 Draina S Mini, Art.-Nr. 28560 B. Braun Melsungen AG x

29.26.11.6074 Coloplast Assura Post-OP Stomabeutel Nr. 12800 / NrColoplast GmbH x

29.26.11.6075 Coloplast Drainage-Beutel (steril) mini Nr. 2210/miColoplast GmbH x

29.26.11.6077 Dansac Duo Soft Urostomie-Drainagebeutel Nr. 420-00Dansac GmbH x

29.26.11.6081 Combihesive Natura Konvexen Einlageringe, Art.-Nrn.ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.11.6082 Assura Andruckplatte, Art.-Nr. 12820 Coloplast GmbH x

29.26.11.6087 Assura Ileo Nacht-Drainage, Art.-Nrn. 2835, 2836, 2Coloplast GmbH x

29.26.11.6088 Assura Ileo Tag-Drainage, Art.-Nrn. 2845, 2846, 284Coloplast GmbH x

29.26.11.6096 Assura Uro Nachtbeutel, Art.-Nr. 2165 Coloplast GmbH x

29.26.11.6097 Combihesive Natura Ausstreifbeutel (Drainagebeutel)ConvaTec (Germany) GmbH x

29.26.11.6098 Moderma Flex Post-OP-Beutel, Art.-Nrn. 21070/21110,Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.6099 Conform 2 Post-OP- und Drainage-Beutel, Art.-Nrn. 3Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.6103 Dansac Nova 2 High Output Drainagebeutel, Art.-Nrn.Dansac GmbH x

29.26.11.6105 Pouchkins Drainagebeutel für Neugeborene, Art.-Nr. Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland x

29.26.11.6112 Welland SUPLA Stoma- und Pouchabdeckung, Art.-Nrn. Welland Medical Limited x

29.26.11.6115 SenSura Ileo-Tagdrainage 1-teilig mit Sichtfenster,Coloplast GmbH x

29.26.11.6124 Coloplast Bettbeutel, Art.-Nr. 14010 Coloplast A/S x

29.26.11.6127 SenSura Click Ileo-Tagdrainage mit Rastring, Art.-NColoplast A/S x

29.26.11.6998 Abrechnungsposition f. Verbandmittel im Rahmen d. pNN x

29.26.11.6999 Sonstige Ausstattungsdetails für die StomaversorgunNN x

 x = kann der Leistungserbringer liefern

 o = kann der Leistungserbringer nicht liefern

292611 - Zubehör
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1. Elektronischer Datenaustausch 
 
Die KKH nutzt für den elektronischen Datenaustausch exklusiv die Dienstleistung der Firma: 
 

medicomp 
Gesellschaft für neue Medien und Computer mbH 
Hoheloogstr. 14 
67065 Ludwigshafen 
Telefon: 0621.67 17 82-79 
E-Mail: support@medicomp.de  
Internet: www.medicomp.de 

 
Die Übermittlung des elektronischen Kostenvoranschlages ist ausschließlich über diese Dienst-
leistungsfirma zulässig. Der Leistungserbringer hat sich zwecks Umsetzung direkt mit der o.g. 
Firma in Verbindung zu setzen. Die Kosten für die Übermittlung trägt der Leistungserbringer. 
Die Modalitäten für den Datenaustausch sind mit dem Anbieter zu vereinbaren. 
 
Die fallbezogene Kommunikation hat grundsätzlich über den elektronischen Datenaustausch zu 
erfolgen. Hierzu stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 
 

· Empfang eines Auftrags für die Erstellung eines Kostenvoranschlages, Anpassung/Re-
paratur/sicherheitstechnische Kontrolle/Wartung/Rückholung eines Hilfsmittels, 

· Versand des Kostenvoranschlages, 
· Empfang des Entscheidungsdatensatzes (Genehmigung/Kostenübernahmeerklärung, 

Ablehnung), 
· Empfang und Versand von Nachrichten, 
· Versand einer Lieferbestätigung. 

 
Die zulässigen Dateiformate für Anhänge (z. B. Verordnung, Kostenvoranschlag, Lieferschein) 
sind TIF, JPEG und PDF. Die maximale Größe des Anhangs darf 4 MB nicht überschreiten. 
 
Abweichend vom elektronischen Datenaustausch kann der Leistungserbringer die notwendigen 
Unterlagen im Ausnahmefall auch auf dem Postweg oder per Fax an das zuständige Hilfsmittel-
zentrum senden. Die Zuständigkeit der Hilfsmittelzentren für die Faxübermittlung leitet sich aus 
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dem Wohnort des Versicherten (Postleitzahl) ab. Bitte beachten Sie hierzu die beigefügte Über-
sicht „Zuständigkeit der KKH-Hilfsmittelzentren nach Postleitzahlen“ unter Punkt 4 dieser An-
lage. 
 
Eine Übermittlung von fallbezogenen Daten, wie Verordnungen, Kostenvoranschlägen, Liefer-
scheinen, etc. per E-Mail ist grundsätzlich unzulässig. Dies mit Rücksicht darauf, dass es sich 
bei den gesendeten Informationen um Sozialdaten handelt und das damit verbundene Risiko/ 
den damit verbundenen Aufwand. Für den Fall, dass eine Übermittlung von Kostenvoranschlä-
gen per E-Mail erfolgen soll, bedarf dies einer vorherigen gesonderten schriftlichen Vereinba-
rung mit der KKH. Für diesen Fall ist eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende gän-
gige Verschlüsselungsmethode zu verwenden. 
 
1.1 Auftrag 
 
Der Leistungserbringer kann über den Datenaustausch durch die KKH beauftragt werden, auf 
Grundlage einer Verordnung einen Kostenvoranschlag/Angebot zu erstellen, eine Anpas-
sung/Reparatur/Sicherheitstechnische Kontrolle oder Wartung vorzunehmen. 
 
1.2 Kostenvoranschlag und Entscheidungsdaten 
 
Der Leistungserbringer sendet den Kostenvoranschlag als elektronischen Datensatz. Gemäß 
der Leistungsbeschreibung kann es erforderlich sein, dass dem Kostenvoranschlag ein oder 
mehrere Anhänge beizufügen sind.  
 
Die KKH wird ihre Entscheidung ((Teil-)Genehmigung/Kostenübernahmeerklärung, Ablehnung, 
Entscheidungsänderung) ebenfalls elektronisch übermitteln. Die KKH wird die Verordnung im 
Bedarfsfall als Anhang beifügen, sollte diese dem Leistungserbringer nicht bereits vorliegen.  
 
1.3 Nachrichten 
 
Der Leistungserbringer kann den elektronischen Datenaustausch nutzen, um fallbezogene 
Nachrichten an die KKH zu übermitteln und zu empfangen. In diesen Nachrichten ist ebenfalls 
eine Übermittlung von Dateianhängen möglich. 
 
1.4 Lieferbestätigung 
 
n.n. 
 
 
1.5 Rückholbestätigung 
 
n.n. 
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2. Notwendige Inhalte des Kostenvoranschlags (KVA) 
 
Der Kostenvoranschlag enthält die folgenden Inhalte: 
 

· Name, Anschrift und IK des Leistungserbringers, 
 

· Versichertendaten (Name, Vorname, Geburtsdatum und Versicherten-Nr., ersatzweise:  
Anschrift des Versicherten), 

 
· die Hilfsmittel- bzw. Abrechnungspositionsnummer 

 
· genaue Hilfsmittelbezeichnung gemäß Hilfsmittelverzeichnis sowie Hersteller und ge-

nauer Typenbezeichnung,  
 
· Kennzeichen Hilfsmittel, 

 
· Gruppierungsnummer (Darstellung, welche Positionen des KVAs zu einer Hilfsmittelver-

sorgung gehören - analog der technischen Anlage nach § 302 SGB V), 
 

· Betrag der gesetzlichen Zuzahlung des Versicherten je Hilfsmittelversorgung, 
 

· gültiger ICD-Schlüssel aus dem aktuell gültigem ICD-10-Verzeichnis oder Angabe der 
Diagnose (im Langtext) gemäß Verordnung, 

 
· die vertragsärztliche Verordnung in Kopie, 

 
· Im Kostenvoranschlag ist der festgelegte 7-stellige Schlüssel "Leistungserbringer-

gruppe" (LEGS) anzugeben. 
 

.  
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3. Zuständige Stellen für Rückfragen 
 

Hilfsmittelzentrum Bremen 
Tel. 04 21.16 33 95-32 50 
Fax 04 21.16 33 95-55 99 

E-Mail: serviceteam.kh1@kkh.de  

Hilfsmittelzentrum Gera 
Tel.  03 65.55 28 6-24 50  
Fax. 03 65.55 28 6-24 99 

E-Mail: serviceteam.kh2@kkh.de 
 

Erreichbarkeit: 
Montag - Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr 

Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage sind keine Arbeitstage. 

 
Postanschrift: 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 
30125 Hannover 

 
4. Zuständigkeit der KKH-Hilfsmittelzentren nach Postleitzahlen 
 

von bis HMZ   von bis HMZ 
01067 06318 Gera   75045   Gera 
06333 06343 Bremen   75050   Bremen 

06347 06388 Gera   75053   Gera 
06406 06408 Bremen   75056 75059 Bremen 

06420 06425 Gera   75172 75399 Gera 
06429 06449 Bremen   75417 75449 Bremen 

06456   Gera   76131 76726 Gera 
06458 06548 Bremen   76744 76770 Bremen 

06556 16837 Gera   76771 76774 Gera 
16845 16949 Bremen   76776   Bremen 
17033 18609 Gera   76777   Gera 

19053 23968 Bremen   76779 76891 Bremen 
23970   Gera   77652 89547 Gera 

23972   Bremen   89551   Bremen 
23974 23992 Gera   89555 91413 Gera 

23996   Bremen   91438 91443 Bremen 
23999   Gera   91448 91459 Gera 

24103 36399 Bremen   91460   Bremen 
36404 36469 Gera   91462 91463 Gera 

37073 39249 Bremen   91465   Bremen 
39261 39279 Gera   91466 91469 Gera 

39288 67319 Bremen   91471   Bremen 
67346 67360 Gera   91472   Gera 
67361 67363 Bremen   91474   Bremen 

67365   Gera   91475   Gera 
67366   Bremen   91477 91480 Bremen 

67368 67376 Gera   91481   Gera 
67377 68723 Bremen   91483 91484 Bremen 

68753   Gera   91486 91489 Gera 
68766 68782 Bremen   91522 91555 Bremen 
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von bis HMZ  von bis HMZ 
68789 68809 Gera   91560 91564 Gera 
69115 69123 Bremen   91567 91572 Bremen 
69124   Gera   91575   Gera 

69126 69151 Bremen   91578   Bremen 
69168 69190 Gera   91580   Gera 

69198   Bremen   91583 91589 Bremen 
69207   Gera   91590   Gera 

69214 69221 Bremen   91592 91620 Bremen 
69226 69234 Gera   91622   Gera 
69239   Bremen   91623 91628 Bremen 

69242   Gera   91629   Gera 
69245 69253 Bremen   91631 91632 Bremen 

69254   Gera   91634   Gera 
69256 69518 Bremen   91635 91637 Bremen 

70173 71409 Gera   91639 96149 Gera 
71522 71579 Bremen   96151   Bremen 

71634 71642 Gera   96152 96158 Gera 
71665 71672 Bremen   96160   Bremen 

71679 71701 Gera   96161 96529 Gera 
71706 71739 Bremen   97070 97999 Bremen 
72070 73349 Gera   98527 99752 Gera 

73430 73579 Bremen   99755   Bremen 
73614 73630 Gera   99759   Gera 

73635 73642 Bremen   99762   Bremen 
73650 73666 Gera   99765   Gera 

73667   Bremen   99768   Bremen 
73669 73779 Gera   99817 99819 Gera 

74072 74939 Bremen   99826 99837 Bremen 
75015   Gera   99842 99998 Gera 

75031 75038 Bremen         
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Seite 1 von 1 

Anlage 10: „Muster Dokumentation Beratung nach § 127 Abs. 5 Satz 1 und 2 SGB V“ 
 

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V 
Beratung des Versicherten vor Versorgung mit Hilfsmitteln 

 

Versorgender Leistungserbringer: 
 

 
 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in: 
 

 
 

Versicherte/r: 
 
Name, Vorname 

   
Versichertennummer oder Geburtsdatum 

 
ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

 
Datum der Beratung:                           ___________________________________________________________ 
 
Form des Beratungsgesprächs:  o persönliche Beratung in den Geschäftsräumen 
    o telefonische Beratung 
    o vor Ort Beratung (z. B. Hausbesuch, Krankenhaus, Pflegeheim) 
 
Der o. g. Leistungserbringer hat  o mich persönlich und/oder 

 o meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen) 
 
vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten, insbesondere darüber 
 

- welche Produkte und Versorgungsmöglichkeiten für meine konkrete Versorgungssituation geeignet und medi-
zinisch notwendig sind, 

- die ich ohne Mehrkosten erhalten kann und 
- welche zusätzliche/n Leistung/en (die mit Versorgung im Zusammenhang stehenden Leistungen) wie z. B. 

notwendige Änderungen, Reparaturen des Hilfsmittels, Hinweise zum Gebrauch, für mich geeignet und not-
wendig sind. 

 
Konkret für mich notwendig ist/sind folgende Hilfsmittel:  
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Eine Kopie des Nachweises der Beratung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.  Ja   □ Nein   □ 

 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Versicherte/r*  Beratende/r Mitarbeiter/in 
 
*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 



 

 

 

 

 
Anlage 11: „Muster Dokumentation Mehrkostenerklärung nach § 127 Abs. 5 SGB V“ 

 

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 5 SGB V 

Mehrkostenerklärung des Versicherten zur Versorgung mit 

Hilfsmitteln 
 

 

Versorgender Leistungserbringer: 
 

 
 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in:  
 

 

 

Versicherte/r: 
 

Name, Vorname 

 
Versichertennummer oder Geburtsdatum 

 
ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

 
 
 
Der o. g. Leistungserbringer hat  o mich persönlich und/oder  

o meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen)  
 
vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten. 
 
 
Obwohl ich eine hinreichende Auswahl mehrkostenfreier individueller Versorgungsangebote erhalten habe, entscheide 
ich mich für ein anderes Produkt und übernehme hierfür die Mehrkosten. 

 
Die Mehrkosten betragen: ______________ EUR 

 
 
Mir ist bekannt, dass 

- eine nachträgliche Erstattung der gezahlten Mehrkosten durch meine Krankenkasse nicht erfolgen kann und 
- ich dadurch bedingte höhere Folgekosten, z. B. bei Reparaturen und Wartungen, selbst trage. 
 

Ein Exemplar der Erklärung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.         Ja  □    Nein   □ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Versicherte/r*  Beratende/r Mitarbeiter/in 
 
*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben  
 


